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Schweizerische
irchen-
Zeitun

ÖKUMENE VOR DER
ÖKUMENISCHEN BEWEGUNG

T"
L

"heologische und religiös-kulturelle Span-

nungen gibt es in der Christenheit seit
dem Konflikt zwischen den Judenchristen
und Paulus. Das schwierigste Problem,

vor das sich die Kirchen in ihrer Geschichte ge-
stellt sahen und sehen, besteht in der Entschei-

dung, «wann um der Wahrheit des Glaubens willen
Gemeinschaft nicht weitergeführt werden kann

und wann umgekehrt die Verweigerung der Ge-
meinschaft die Wahrheit des Glaubens zerstört».'
Durch diese ganze Geschichte hindurch, nicht

erst im Rahmen der ökumenischen Bewegung des

19. und 20. Jahrhunderts, gab es Amtsträger und

Theologen, die sich besonders dafür eingesetzt
haben, Brüche der Gemeinschaft zu überwinden.
Einer dieser «Prä-Ökumeniker» ist

der 1152/53 auf der Burg Lambron
im armenischen Kilikien geborene
Nerses, der 1180/81 Erzbischof

von Tarsos wurde, der Stadt, wel-
che für Lukas die Geburtsstadt von
Paulus istT

Paulinus

Iso Baumer (Hg.)

NERSES VON LAMBRON -
DIE UNGEDULD DER LIEBE

SOPHIA

Quellen östlicher Theologie

Eine orientalische Kirche
Im II. Jahrhundert hatte das By-

zantinische Kaiserreich in seinem

Streben nach Vorherrschaft in

Kleinasien zwei armenische Kö-

nigreiche annektiert; gegen En-

des des Jahrhunderts wurden
die Byzantiner in Grossarmenien
dann aber von den Seldschuken

militärisch geschlagen: Damit wurde die armeni-
sehe Auswanderung nach Kappadokien und Kili-
kien erheblich verstärkt. Bereits gegen Mitte des

12. Jahrhunderts konnten die Armenier in Kili-
kien ein Fürstentum unter byzantinischer Ober-
hoheit einrichten und konnte ihre Kirche den Sitz
ihres Oberhauptes, des Katholikos, in die Festung
Hromkla am Euphrat verlegen. Die Herrschaft des

byzantinischen Kaisers und seiner Reichskirche

nötigte die anti-chalkedonensische armenische

Kirche, ihr Verhältnis zur chalkedonensischen
Reichskirche zu klären. Am neuen Sitz bemühten
sich vor allem die Katholikoi Nerses IV. Schornhali
und sein Nachfolger Gregor IV. Tgha um eine Ver-

ständigung mit Byzanz. Nerses Schornhali, ein he-

rausragender Theologe, erklärte
und verteidigte das christo-
logische Bekenntnis seiner Kir-
che und ihre Bräuche und warb
bei Chalkedonensern so um Ver-
ständnis. Sein Neffe und Nach-

folger Gregor IV. versammelte
1179 in Hromkla eine förmliche
Unionssynode. Für diese Syno-
de verfasste der Grossneffe von
Nerses IV., Nerses von Lambron,
eine Synodalrede, mit der er die

versammelten Bischöfe eindring-
lieh an ihre Verpflichtung auf die

Gemeinschaft der Kirchen, auf
die Einheit der christlichen Kir-
chen, erinnerte.
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ÖKUMENE

Dr. Rolf Weibel war bis April
2004 Redaktionsleiter der

«Schweizerischen Kirchen-

zeitung» und arbeitet als

Fachjournalist nachberuflich

weiter.

' Ulrich Lutz: Unterwegs zur
Einheit: Gemeinschaft der

Kirche im Neuen Testament,
in: Lukas Vischer/Ulrich

Lutz/Christian Link: Öku-

mene im Neuen Testament
und heute. Göttingen 2009,

131.

^Apg 22,3.
^Nerses von Lambron: Die

Ungeduld der Liebe. Zur
Situation der christlichen

Kirchen. Übersetzt und

herausgegeben von Iso

Baumer Sophia. Quellen
östlicher Theologie, Band

36). (Paulinus Verlag), Trier
2013, 191 Seiten.

''Für das Jahr 2015 verein-
harten der Schweizerische

Evangelische Kirchenbund
und das Katholikat des

Grossen Hauses von Kilikien
eine gemeinsame 100-Jahr-

Gedenkfeier in der Schweiz.
* Nerses von Lambron, Die

Ungeduld der Liebe (wie
Anm. 3), 94.

'Ebd., 98.
' Ebd.

'Ebd., 101.

'Dokumente wachsender
Übereinstimmung,

Band 2: 1982-1990.
Paderborn-Frankfurt am

Main 1992, 300f.

In Kilikien waren die Armenier griechisch-
hellenistischen, syrisch-semitischen, islamischen

und namentlich vom fränkischen Kreuzfahrerstaat
Antiochien her auch abendländischen Einflüssen

ausgesetzt. Später führte der abendländische Ein-

fluss sogar dazu, dass sich Gregor IV. durch die

Annahme des Palliums 1184 vom Papst in seinem

Amt bestätigen liess, Gregor IV. auf der Synode

von Tarsos 1197 eine förmliche Union mit Rom

einging, sodass Fürst Lewon II. sich 1199 vom
Päpstlichen Delegaten, dem Mainzer Erzbischof
Konrad von Wittelsbach, zum König krönen las-

sen konnte. Diese «kilikische Union» wurde von
der Kirche in Ost-Armenien, insbesondere den

Bischöfen und Klöstern, nicht mitgetragen. Diese

hatten sich bereits gegen die Offenheit von Ner-
ses von Lambron mit dem Vorwurf gewehrt, er
sei ein Verräter des wahren Glaubens und der
Traditionen der armenischen Kirche. Gegen die-

se Vorwürfe verteidigte sich Nerses mit einem
Brief an Fürst Lewon, in dem er sich mit seinen

Gegnern recht polemisch auseinandersetzt. Da ein

Vorwurf lautete, mit allen Christen in commun/o zu

sein, kann diese Streitschrift die Überlegungen der
Synodalrede gut ergänzen.

Gegenseitiges Einvernehmen
Die Synodalrede ist nach fast 200 Jahren wieder
einmal und der Brief an Fürst Lewon erstmals ins

Deutsche übersetzt und gut eingeführt und kom-

mentiert herausgegeben worden.^ Der Überset-

zer und Herausgeber Iso Baumer war mehrere

Jahre Lehrbeauftragter für Ostkirchenkunde an

der Theologischen Fakultät der Universität Frei-

bürg und an der Theologischen Schule der Abtei
Einsiedeln. Mit Armenien zu beschäftigen begon-
nen hatte er sich nach dem Konzert eines arme-
nischen Chores in Bern anlässlich der 60 Jahre

seit dem Genozid an den Armeniern. Bald werden
seit diesem Genozid 100 Jahre vergangen sein; die

kommenden Gedenkanlässe'' könnten für andere
ein Ansporn sein, sich mit Armenien zu beschäfti-

gen. Die vorliegende Publikation erscheint so zum
rechten Zeitpunkt; zu einer Begegnung mit der
armenischen Theologie kann sie unabhängig davon

zuverlässig hinführen.
Die entscheidende Streitfrage zwischen

der byzantinischen Reichskirche und der armeni-
sehen Kirche war die Christologie des Konzils von
Chalkedon: Jesus Christus ist Gott und Mensch,

ist eine Person in zwei Naturen. «Um der Wahr-
heit des Glaubens willen» hatte das Konzil so ent-
schieden, und «um der Wahrheit des Glaubens

willen» hatte die armenische Kirche Chalkedon

zurückgewiesen und auf einer Natur (m/o phys/s)

beharrt. Als sprachkundiger Theologe zeigt nun
Nerses auf, dass die beiden Bekenntnisse einan-

der nicht widersprechen. «Zu sagen, dass Chris-
tus Gott und Mensch ist, und von zwei Naturen
zu sprechen, kommt aufs Gleiche heraus. Oder
vielmehr: Die erste Formel drückt klar nicht nur
die Wesenheit aus, sondern auch die Definition
der Wesenheit, und die zweite drückt einfach die

Wesenheit aus, ohne sie zu definieren.»' Diese

Aussage erläutert Nerses eingehend, sodass er
abschliessend festhalten kann, dass zwischen dem

Glaubensbekenntnis der Griechen und dem Glau-
bensbekenntnis der Armenier betreffend Chris-
tus kein Widerspruch besteht, «denn in der Tat
schreiten wir und sind wir immer auf dem gleichen
Weg geschritten».' Für Nerses, wie schon für
armenische Theologen vor ihm, kann ein Bruch
der Gemeinschaft zwischen Griechen und Ar-
meniern nicht «um der Wahrheit des Glaubens

willen» erfolgt sein, ist «die Wahrheit des Glau-
bens» deshalb kein Grund, die Gemeinschaft zu

verweigern.
Wenn das so klar ist, weshalb wurde dann die

Gemeinschaft nicht wieder aufgenommen? Nerses

verweist auf Menschliches und Allzumenschliches:
«Die menschliche Natur liebt den Widerspruch.
Sie haben die Wörter, die die Wahrheit und den

Frieden verteidigen wollten, verachtet, was aber

zur Feindschaft aufstachelte, haben sie geliebt
und geschrieben.» Der Bruch der Einheit der Kir-
che Christi ist menschliche Schuld. Dahinter sieht

Nerses sogar das Wirken «des bösen Feindes»;

Er trennte die Einheit der Kirche in verschiedene

Teile, er zerstörte den Tempel Gottes. Nerses rief
darum die auf der Synode versammelten Bischöfe

auf, dieses Übel mit dem Guten zu besiegen. «Ver-
suchen wir also, als Erste zum Quell des Friedens

zu werden. Versuchen wir, den andern zuvorzu-
kommen in der Bewässerung des Paradieses der
Eintracht.» Die Synode konnte dem jungen Pries-

termönch jedoch nicht folgen. Jahre später reiste

er zu Unionsverhandlungen nach Konstantinopel,
kehrte aber stark enttäuscht heim.

Gut 800 Jahre später erklärte die gemisch-
te Kommission für den theologischen Dialog
zwischen der Orthodoxen Kirche und den Ori-
entalisch-Orthodoxen Kirchen, zu denen die Ar-
menisch-Apostolische Kirche gehört, ein grosses
gegenseitiges Einvernehmen. «Diejenigen unter
uns, die von zwei Naturen in Christus sprechen,
leugnen dadurch nicht deren ungetrennte und un-

gesonderte Einigung; und diejenigen unter uns, die

von einer in Christus geeinten gott-menschlichen
Natur sprechen, leugnen dadurch nicht die fort-
während dynamische Gegenwart des Göttlichen
und des Menschlichen in Christus, unverwandelt
und unvermischt.»' Die von der Kommission den

Kirchen empfohlenen Schritte warten indes noch

darauf, unternommen zu werden. Ro/f We/be/
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FEUER DES GLAUBENS - VON GOTT ENTFACHT

27. Sonntag im Jahreskreis: 2 Tim 1,6—8.13—14 (Hab 1,2—3; 2,2—4; Lk 17,5-10)

Es gab eine Zeit, in der es lebenswichtig
war, dass am Morgen unter der Asche noch
Glut vorhanden war, die wieder zu einem
Feuer entfacht werden konnte, und dass

daher das Feuer sorgfältig genährt wurde,
damit am Abend genug Glut vorhanden

war, um die Nacht zu überdauern. Zogen
die Menschen weg oder weiter, trugen die
Menschen die Glut möglichst mit sich, denn
ein neues Feuer ohne Glut zu entfachen,
war mühsam und dauerte manchmal zu

lange, um das Überleben zu sichern. Feu-

er strahlt Licht aus und spendet Wärme,
wie auch die Glut. Darüber hinaus machen
Feuer wie Glut einen Grossteil der mensch-
liehen Nahrung erst geniessbar (wenn auch

etliches davon roh essbar ist). Feuer ist ein
schönes Bild für den Glauben unter wech-
selnden Bedingungen.

Der zweite Brief an Timotheus
im jüdischen Kontext
Anders als der erste Brief an Timotheus,
welcher vorwiegend Anweisungen zur
Strukturierung und Festigung der Ge-
meinde enthält, scheint der zweite Brief
in erster Linie an Timotheus persönlich
gerichtet zu sein und enthält mehr theo-
logische als organisatorische Ansätze. Die
Forschenden sind sich dabei einig, dass

zumindest Paulus als Absender, vermut-
lieh aber auch Timotheus als Adressat für
beide Briefe fingiert sind. Beim Lesen des

ersten Briefes regt sich der Verdacht, dass

diese Fiktion hauptsächlich dazu dienen
soll, den Anweisungen Autorität zu verlei-
hen. Die Anleitungen selbst scheinen nicht
nur zur Konsolidierung der Gemeinde,
sondern dadurch zugleich auch zu deren

Abgrenzung zu dienen, auch gegenüber
dem Judentum.

Im zweiten Brief hingegen schreibt
die Fiktion tatsächlich eine Haltung wei-
ter, die sich bei einer intensiveren Be-

schäftigung mit Paulus anhand seiner
Briefe erkennen lässt. Es ist seine tiefe
Verwurzelung im Judentum, dem er in sei-

nem Wirken bzw. Lehren stets treu ver-
bunden blieb. Diese Verbundenheit zeigt
sich hier direkt im Hinweis: «Ich danke

Gott, dem ich wie schon meine Vorfah-
ren mit reinem Gewissen diene» (2 Tim
1,3) und indirekt im Dank des Verfassers
für den Glauben des Timotheus: «Denn
ich denke an deinen aufrichtigen Glauben,
der schon in deiner Grossmutter Lois und
in deiner Mutter Eunike lebendig war und

der nun, wie ich weiss, auch in dir lebt»
(2 Tim 1,5). Die Vorfahren des Paulus aber

waren ganz klar keine Christen, sondern
Juden. Auch wenn der Verfasser an dieser
Stelle wörtlich «die vorher Geborenen»
schreibt, ist gewöhnlich in solchen Zu-
sammenhängen vom Glauben der Väter
die Rede. Umso auffälliger ist die Nennung
der Grossmutter und Mutter des Timo-
theus als Garantinnen der überkomme-
nen Religion. Jedoch wird Timotheus in

der Apostelgeschichte als Sohn einer Jüdin
und eines Griechen eingeführt (Apg 16,1),

was ihn zum Juden macht, der jedoch
den jüdischen Glauben nicht von seinem
Vater übernommen haben kann (worauf
wiederum die Anmerkung in der Apostel-
geschichte hinweist, dass Timotheus erst
von Paulus beschnitten wurde; Apg 16,3).
Umso mehr zeigt der unübliche aber für
die Sache unabdingbare Verweis auf den
Glauben der Grossmutter und Mutter,
dass es dem Verfasser darum geht aufzu-

zeigen, dass der zu verkündende Glaube
im Judentum verwurzelt ist und aus die-
ser Tradition lebt. Das ist die «gesunde
Lehre» (2 Tim 1,13), die Timotheus zum
Vorbild nehmen soll und die für ihn wie
für Paulus (fingiert oder nicht) zum Glau-
ben und der Liebe in Christus führt, denn
nichts anderes als diese «gesunde Lehre»
hat auch dieser vorbildhaft verkündet
(daher Glaube in und nicht an Christus).

Ausgehend von den oben gemach-
ten Beobachtungen könnte die These auf-

gestellt werden, dass sich die Gemeinde
des Timotheus zu sehr in die Strukturie-
rung und Abgrenzung «gestürzt» und dar-
ob die Lehre etwas vernachlässigt, bildlich
mit Asche zugedeckt hat. Jedenfalls sieht
sich der Verfasser im zweiten Brief ver-
anlasst zu mahnen: «Deshalb rufe ich dir
ins Gedächtnis: Entfache die Gnade Got-
tes wieder, die in dir ist, seit ich dir die
Hände aufgelegt habe» (2 Tim 1,6). War
also bereits in der zweiten «christlichen»
Generation eine Reformbewegung nö-
tig, welche bekanntlich immer auch eine

Rückbesinnung auf den Ursprung, die
Wurzeln oder Quellen umfasst? Oder
geht es eben gar nicht um die Wiederbe-
lebung des «christlichen» Enthusiasmus,
sondern um das Wiederentfachen des

von den Vorderen übernommenen Glau-
bensfeuers an den einen Gott, der die
Kraft gibt und «uns gerettet hat» (2 Tim
1,8f.), was erneut «durch das Erscheinen

unseres Retters Christus Jesus offenbart
wurde» (2 Tim 1,10)?

Heute mit 2 Tim im Gespräch
Der Verlauf der Geschichte hat dem
christlichen Glauben ein eigenes Gesicht
gegeben, das dem Judentum nicht ent-
gegensteht, aber nun doch ein anderes
ist. Dennoch lässt sich der Lesungstext
im Hinblick auf uns Heutige generell le-
sen. Das Bewahren der Glut hat ja auch
das Ziel, wieder Feuer zu entfachen - was
durch das Freilegen allein noch nicht er-
reicht ist, es braucht auch neue Nahrung,
soll die Glut sich nicht selbst einäschern -,
sich den Herausforderungen der Gegen-
wart und Zukunft zu stellen. «Denn Gott
hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit
gegeben, sondern den Geist der Kraft
[dynamis: Wirkmächtigkeit, Vermögen,
Macht], der Liebe und der Besonnenheit»
(2 Tim 1,7). Wer aus diesem Geist lebt
und handelt, braucht sich wahrlich nicht
zu schämen. Der Geist der Liebe sorgt
dafür, dass unser Handeln auf soziale Ge-

rechtigkeit gerichtet ist. Die Besonnen-
heit garantiert, dass es die Lebensgrundla-
gen nicht gefährdet und sich damit auch an
der Bewahrung der Schöpfung orientiert.
Am schwierigsten ist es, darauf zu ver-
trauen, dass uns tatsächlich der Geist der
dynom/s gegeben ist. Wie oft glauben wir
doch, nichts bewirken, nichts erreichen
zu können. Der Geist der Verzagtheit
ist wirklich hartnäckig - doch er ist nicht
von Gott. Andererseits hat der Geist der
dynam/s, der Dynamik nichts mit der bis

zum Überdruss zitierten Wendung zu tun:
«Jede/r muss bei sich selber anfangen ...»,
das zwar nicht völlig falsch ist, aber nur
zu oft zu einer Nabelschau und Selbstbe-

schränkung führt. (Darüber hinaus bringt
es nicht weiter, immer nur anzufangen.) Er

ist nicht ein zögerliches, weder bittendes
noch forderndes Züngeln. Er ist ein lo-
derndes Feuer, den Gott nicht mir und dir,
sondern uns gegeben hat. Damit es brennt,
müssen wir wohl lernen, wieder zu einem
«wir» zu werden. Dazu ist nicht die Reli-

gionszugehörigkeit entscheidend, sondern
die Verbundenheit durch den Geist der
Kraft/Dynamik, der Liebe/Agape und der
Besonnenheit, des gesunden Verstandes

(sophrosyne). Kathor/no Schmocker

Dr. Katharina Schmocker Steiner ist zurzeit in der
Administration im Zürcher Lehrhaus Judentum -
Christentum - Islam tätig.
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BRUDER KLAUS

Dr. Albert Gasser, Priester
des Bistums Chur, war

1969-1993 Professor für
Kirchengeschichte an der

Theologischen Hochschule
Chur und 1978-1982 deren

Rektor. 2011 wurde er
zum Honorarprofessor der
Theologischen Hochschule

Chur ernannt.

' Vortrag, gehalten am
10. Juni 2013 am Jahrestref-
fen der «Johannes-Gemein-
schaft» (Zusammenschluss

christlicher Verleger und

Buchhändler) in Flüeli-Ranft
und leicht geändert sowie

gekürzt. Der Vortragsstil
wurde beibehalten, die

Zwischentitel stammen von
der Redaktion.

NIKLAUS VON FLUE

Wegbereiter zur Ökumene

ch habe schon oft an Tagungen oder Besinnungs-
Wochenenden als Referent über Bruder Klaus

teilgenommen.' Mit der Zeit fiel mir der Auftrag
schwerer, weil ich mit dem immer gleichen Vorbehalt
überfallen wurde: Ja, das ist der Mann, der Frau und
Kinder im Stich liess! Da muss man sich — übrigens
erstaunlicherweise in den letzten Jahren mehr als frü-
her — mit einem Wust von Einwürfen abgeben, die
den Zugang zum Thema verbauen. Da kann ich im-
mer nur die beiden gleichen Dinge wiederholen. Ers-

tens, Bruder Klaus hat Haus und Hof nicht im Stich

gelassen. Der war mit seinem ältesten erwachsenen

Sohn längst wohlbestellt. Zweitens, was die Frau be-

trifft. Sie hat sich natürlich damit sehr schwer getan,
aber sie gab schliesslich die Einwilligung. Und dann

war es nicht einfach eine Trennung. Die Frau durfte
ihn, auch mit ihren Kindern, regelmässig besuchen.

Verschiedene Rätsel
Bruder Klaus gibt ohnehin verschiedene Rätsel auf.

Er bleibt hartnäckig im Gespräch. Was das Stan-

serverkommnis vom 22. Dezember 1481 betrifft,
wurde stets korrekt informiert, dass das Gemälde

beim Eingang der Sachsler Pfarrkirche, wo Bruder
Klaus inmitten der Tagsatzungsdelegierten in Stans

auftaucht, nicht der historischen Wirklichkeit ent-

spricht. Es war der Vertraute von Bruder Klaus, Pfar-

rer Heimo Amgrund von Stans, der Klaus im Ranft
aufsuchte und sich mit ihm beriet und mit dem Er-

gebnis in die Tagsatzung zurückeilte. Bruder Klaus

wurde erst am Schluss in die Bundeskonferenz einge-
schaltet. Allerdings hat Luzern schon seit Beginn der

Verwicklung die Hilfe des Einsiedlers gesucht. Sieben

offizielle Ratsbotschaften und mehrere Läufergänge
in den Ranft sind in den luzernischen Rechnungs-
biichern nachgewiesen und beweisen den ständigen
Einfluss des Eremiten auf die Verhandlungen und
die Vorentwürfe zur Einigung. Die Städteorte hat-

ten sich mit ihrem Konzept der inneren Ruhe und

Ordnung weitgehend durchgesetzt. Aber gerade bei

der Frage der Aufnahme von Freiburg und Solothurn,
welche den Städten die Parität mit den Ländern in
der Eidgenossenschaft bringen sollte, drohten nicht
bloss die Verhandlungen zu scheitern, sondern der

alte Bund zu zerbrechen. Was Bruder Klaus durch

Vermittlung des Stanser Pfarrers der Tagsatzung
übermittelte, ist bekanntlich unbekannt. Fest steht,
dass die Städteorte sofort in einem Punkt nachga-
ben, indem man das aussenpolitische Mitsprachrecht
der neuen städtischen Bundesgenossen einschränkte.

Populär war das Stanser Ergebnis in den Inneren

Orten nicht, aber die moralische Autorität von Bru-
der Klaus, Diplomatie und Realpolitik der Konflikt-
parteien brachten den Kompromiss zustande. Zum
Stil und zur Beratungsstrategie von Bruder Klaus

passte es, dass er seine Besucher nie einfach mit Gebet

und Ermahnungen entliess. Er ging den Problemen

immer sachlich und unbefangen auf den Grund. Ich

gewann eine persönliche Beziehung zu Bruder Klaus,
als ich auf das Büchlein des reformierten Kirchen-
historikers an der Universität Zürich, Fritz Blanke,
«Bruder Klaus von Flüe, seine innere Geschichte»,

Zürich 1948, stiess. Diese packende Darstellung der

inneren Berufung und der mit schweren Depressio-
nen verbundenen Midlife-Crisis erleichterte das Ein-
fühlvermögen. Das war für mich schon ein ökume-
nischer Zugang zu Bruder Klaus. Ohne jetzt auf das

Fasten einzugehen - obwohl Bruder Klaus deswegen
weitherum berühmt wurde -, bleibt für mich das

Erstaunlichste die anscheinend rückhaltlose Akzep-
tanz bei seinen eigenen Landsleuten, diese ist gerade-

zu sensationell. Und der Umstand, dass sein ältester

Sohn Hans eine schillernde Figur und korrupt war,
beschädigte den Ruf des Eremiten nicht. In der übri-

gen Eidgenossenschaft war er sowieso geschätzt. Es

kam auch vor, dass unter den unzähligen Besuchern,
welche die seelsorgerliche und politische Intensivsta-

tion Ranft aufsuchten, Politiker in persönlichen Ge-

wissensnöten dorthin pilgerten. Bruder Klaus besass

ein ausgesprochenes Charisma für seelisch Leidende.

Überkonfessionell anerkannt
Bis tief in die Reformationszeit blieb Bruder Klaus

eine überkonfessionell anerkannte prophetische
Gestalt für die Schweiz. Zwingli sah in dessen Ab-

neigung gegen fremde Solddienste einen Bundes-

genossen im Kampf gegen die Reisläuferei. Zwingiis
Nachfolger in Zürich, Heinrich Bullinger, schrieb ei-

nen anerkennenden, ausführlichen und sympathisch
berührenden Bericht über das Leben des Einsiedlers

im Ranft. Auch Bullinger unterstreicht Bruder Klau-

sens Abneigung gegen das Söldnerwesen. Das war
natürlich provozierend und politisch brisant, weil
Obwalden und die anderen Urschweizer Orte den

Solddienst verteidigten, nicht aus Kriegslüsternheit,
sondern aus wirtschaftlichen Gründen.

So gingen die Jahre und Jahrzehnte ins Land.

Der eidgenössische Bund konnte nicht mehr expan-
dieren, weil sich die konfessionellen Lager gegen-
seitig blockierten. An der Tagsatzung existierte das

Vetorecht der einzelnen Stände. Mehrheitsbeschlüsse

waren nur durchsetzbar, wenn es um die Gemeinen
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Herrschaften ging. Ohne Einstimmigkeit lief sonst

nichts. Die katholischen Stände suchten den Status

quo zu bewahren. Die reformierten Orte waren offe-

ner für zugewandte Städteorte. 1571 stellte Genf ein

Gesuch zum Eintritt in die Eidgenossenschaft, was

von den Inneren Orten abgelehnt wurde. 1584 kam

es zu einer verstärkten Allianz Genfs mit Bern und

Zürich. Das war eine Bündelung der reformierten

Kräfte mit dem gemeinsamen reformierten Bekennt-

nis von Zürich und Genf, der Confessio Helvetica

Posterior von 1566. Das liess die katholischen Inne-

ren Orte hellhörig werden.

Protestanten im Ranft
In diesem politisch und atmosphärisch brisanten

Kontext rafften sich die reformierten Orte Zürich,
Bern, Basel und Schaffhausen auf, um den alten

Bund mit den katholischen Orten wieder fester zu

knüpfen und von auswärtigen Sonderbündnissen

abzumahnen. So schickten sie im November 1585

eine Ratsabordnung in die katholischen Orte. Diese

hielt vor einer eigens einberufenen Landsgemeinde
aufdem Rathaus einen Vortrag. Infolge des Martins-
feiertages blieben die reformierten Gäste einen Tag

länger in Sarnen. «Um die Zeit zu vertreiben», wie

es in den Quellen heisst, entschloss sich die Mehr-
heit der reformierten Delegierten zu einem Ausflug
aufs Flüeli und in ein «Tobel», genannt Ranft. Der
Berichterstatter schreibt, dass sie dafür von Sarnen

aus rund eine Stunde brauchten. Animiert zu dieser

Exkursion wurden sie durch die Aufwartung beim

damals regierenden Landammann von Obwalden

namens Nikiaus von Flüe, dem Enkel von Bruder

Klaus, einem versierten und weit gereisten Politiker,
der zehnmal Landammann war, 93 Jahre alt wird
und auf dem Flüeli im Schübloch wohnte. Dessen

Vater war der Bruderklausen-Sohn Walter von Flüe,

der seinerzeit nebst und nach seinem älteren Bruder

Hans auch Landammann von Obwalden gewesen

war. Nikiaus von Flüe gab sich mit den reformierten
Politikern ab, zeigte ihnen den Rock seines Gross-

vaters, begleitete sie in den Ranft, wo den Besuchern

die kreuzförmigen Risse in der Kapellmauer auf-

fielen und ihnen die angebliche Weissagung von
Bruder Klaus einfiel, dass es um die Eidgenossen-
schaft schlecht stünde, wenn die Kapelle solche

Spalten aufweise. In Sachsein liessen sich die inter-
essierten Herren noch von einem Messpriester aus-

führlich über Bruder Klaus orientieren.

Keine Polemik, nur gewisse Vorwürfe
Wir gehen nun auf das Referat' der reformierten Ab-
geordneten in Sarnen ein. Es ist für das Ende des

16. Jahrhunderts, mehr als 30 Jahre vor dem mör-
derischen Dreissigjährigen Krieg, ein eindrückliches
Dokument. Man spürt, da ist eine Generation am

Werk, die von den Reformationsvorgängen nicht

mehr unmittelbar betroffen ist. Es mögen im Einzel-

fall noch die Söhne sein, aber sicher mehrheitlich die

Enkel der damals führenden und handelnden Per-

sonen. In dieser Abhandlung dominiert die

Man will gute Stimmung machen.

Man beschwört die Einheit der Eidgenossenschaft.
Die angesprochenen Orte mögen sich nicht verfüh-

ren lassen durch verlockende Angebote von auslän-

dischen Interessenten, die mit hinterlistigen Ma-
chenschaften, durch Korruption, mit Schmiergeld

operieren und die Eidgenossen billig kaufen möch-

ten. Der Vortrag macht sich für Genf stark, und die

Abordnung kann nicht verstehen, was die katholi-
sehen Orte für einen Vorteil daraus ziehen sollten,

wenn Genfschwach werden oder fallen würde. Wenn
Zürich und Bern Genf die Hand reichen, richtet sich

dies nicht gegen den eidgenössischen Bund. Die
beiden Städte handeln nicht heimtückisch und
heimlich uneidgenössisch. Und die Obwaldner

Versammlung wird inständig gebeten, sich der Auf-
nähme Genfs in die Liste gemeineidgenössischer

zugewandter Orte nicht länger zu widersetzen.

Theologische Ausführungen
Und dann wird es theologisch. Gottes Wort lehrt

uns, heisst es in der Abhandlung, dass der Glau-
be eine Gabe des Heiligen Geistes ist und frei den

Menschen eingegossen wird und nicht erzwungen
werden kann. Krieg, Wehr und Waffen können das

Gewissen nicht vergewaltigen. Was haben unsere re-

formierten Vorväter getan? Nichts anderes als aus der

heiligen Schrift des Alten und des Neuen Testaments

ein Glaubensbekenntnis erstellt mit Vater Unser, mit
den zwölf Glaubensartikeln und den zehn Geboten.

Dieses Glaubensgut ist doch allen christlichen Kir-
chen gemeinsam. Daraus resultiert Gottesfurcht,
Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, Nächstenliebe,
verbunden mit guten Werken. Wir bekennen uns zu

unserem Erlöser Jesus Christus, als Mensch geboren

von der hochgelobten Jungfrau Maria und gestor-
ben am Kreuz. Er ist für uns der einzige Fürsprecher
und Mittler vor Gott. Er ist die Wahrheit, das Leben

und der Weg. Und an die Adresse der katholischen

Urschweizer wird zusätzlich eigens betont: Wir an-
erkennen und verehren die Mutter Gottes. Das ist

in unserer Konfession gedruckt und auch biblisch

belegt, und wir lassen es nicht zu, dass die Jungfrau
Maria geschmäht wird. Das wäre bei uns strafbar.

Uberhaupt, man kann mit uns reden. Sofern man

uns aus der Schrift eines Besseren belehrt, wollen wir
das gern hören und in Dankbarkeit annehmen. Und
im Übrigen: Unser «äusserlicher» Gottesdienst ist
verschieden. Jede Konfession meint, in ihrer Liturgie
besser zu feiern. Aber im «Hauptstück» stimmen wir
überein, «worauf der christliche Glaube gebaut ist».

Und da wir alle an den einen Gott glauben und an

unseren Herrn Jesus Christus, «so mögen die christ-
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BRUDER KLAUS

liehen Äusserungen nicht so viel bedeuten, dass der

äussere Friede, die Ruhe und die Einigkeit nicht be-

stehen könnten». Übrigens zeigt die Erfahrung in der

Eidgenossenschaft wie in Deutschland, dass die «bei-

den Religionen sich freundlich miteinander vertra-

gen können». Darum müssten gegenseitige Schmä-

hungen, Beleidigungen und Verleumdungen, die

zur Zerstörung der Eidgenossenschaft führten, auf-

hören. Wenn ausländische Potentaten sich bei den

katholischen Ständen unter dem Vorwand des Schut-

zes des katholischen Glaubens einschmeicheln, so

soll man doch denen nicht abnehmen, es läge ihnen

etwas an der Religion. Da gehe es nur um handfeste

Machtinteressen. Bemerkenswert an diesem Exposé

ist Folgendes: Am Ende des 16. Jahrhunderts wird
von den führenden reformierten Orten bereits ein

ökumenisches Gespräch angeboten mit Inhalten und

Argumenten, die aus unserer Zeit stammen könnten.
Es wird auch keine Wiedervereinigung anvisiert.

Man geht von zwei Konfessionen und Kirchen aus,

die verschieden feiern, aber doch im Kern denselben

Glauben miteinander teilen und gut miteinander
leben können. Die Gesandtschaft blieb erfolglos.
Die fünf katholischen Orte zogen den Rektor des

Jesuitenkollegiums in Luzern bei, der sich mit Petrus

Canisius besprechen sollte. Die ablehnende Antwort
erfolgte zwar erst im April des nächsten Jahres mit
der Ermahnung, alle eidgenössischen Heiligen wie

Felix und Regula, Beatus und Meinrad zu verehren,

die mit Bruder Klaus auf einer Linie stünden und im
alten katholischen Glauben gestorben seien. Sinn-

gemäss auf einen Punkt gebracht: Ihr Reformierte
steht nicht mehr in der lückenlosen Kontinuität, in
der Bruder Klaus stand. 1588 bemerkte ein Zürcher
Prädikant in einem «Gegenbericht» zur katholischen

Antwort, die Reformierten würden Bruder Klaus

und seiner Lehre mehr folgen als die Katholiken.

Erstaunliches Zeugnis
der Gesprächsbereitschaft
Ich bin im Rahmen der Vorbereitung dieses Refe-

rats erstmals auf diese Quelle gestossen. Es ist ein
erstaunliches Zeugnis einer Gesprächsbereitschaft

zum ökumenischen Dialog bereits in der zweiten
bis dritten Generation nach dem kirchlichen Bruch.

Auch wenn handfeste politische Interessen im

Hintergrund standen, brauchen wir an der Ehrlich-
keit des theologischen Ansatzes nicht zu zweifeln.

Vortrag und Anwesenheit der reformierten Dele-

gation wurden durch die Nähe der Gedenkstätten

von Bruder Klaus eingerahmt. So kam eine ge-
wisse positive Atmosphäre in die Tagung hinein, die

durch den Besuch im Flüeli-Ranft und durch die

Begegnung mit dem Bruderklausen-Enkel noch eine

spezielle Note erhielt. Und beide Seiten beriefen sich

in der Folge auf das Erbe von Bruder Klaus. Bruder
Klaus behielt seinen guten Ruf und Ruhm in der

Schweiz. 1887 richtete Sachsein zum Gedenken an

den 400. Todestag von Bruder Klaus ein grosses Fest

aus. Bundespräsident Numa Droz, Neuenburger
und Protestant, erfreute durch eine in gediegenem
Deutsch vorgetragene Rede beim Festbankett mit
seinem überaus versöhnlichen Ton und versprach

im Namen des Bundesrates, nach der turbulenten

Kulturkampfzeit der 1870er-Jahre eine konfessio-

nelle und politische Versöhnungspolitik in der

Schweiz zu pflegen. Um das Wort zu unterstreichen,

waren auch zwei weitere freisinnige Bundesräte zu
diesem Anlass nach Sachsein gereist, der Solothurner
Bernhard Hammer und der Zürcher Friedrich Wil-
heim Hertenstein, beide «Okumeniker» der dama-

ligen Zeit. In Bern sorgte seinerseits der langjährige
Obwaldner Landammann, Ständerat und National-

rat und Tafelmajor des Festes, Nicolaus Hermann,
für Entspannung im Bund.

Aufruhr um die Heiligsprechung
Das änderte sich in der konfessionellen Gereiztheit
der 1940er-Jahre. Mitten im Zweiten Weltkrieg, in
der Neujahrsansprache 1942, übergab der katho-
lisch-konservative Bundespräsident Philipp Etter
die Eidgenossenschaft dem Machtschutz Gottes

und der Fürbitte des «Landesvaters» Bruder Klaus.

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund
beschwerte sich. Bald darauf sorgte die geplante

Heiligsprechung für ein neues kulturkämpferisches
Fressen um den grossen Faster im Ranft. Eine pro-
testantisch inspirierte Wochenzeitschrift schrieb im
November 1944, Bruder Klaus sei ein «trojanisches
Pferd», das der politische Katholizismus ins Schwei-

zerhaus schmuggle. Besonnenere protestantische
Stimmen drückten dies subtiler aus. Bis jetzt habe

man in der Schweiz Bruder Klaus als vorreforma-

torische, gesamteidgenössische prophetische Gestalt

würdigen können. Mit der Heiligsprechung würde

er nun katholisch vereinnahmt. Am Tag der Hei-

ligsprechung 1947 reiste der in diesem Jahr wieder

amtierende Bundespräsident Etter nicht nach Rom,
weil es damals als ungeschriebenes Gesetz galt, dass

der Bundespräsident im Präsidialjahr das Land
nicht verlässt. Die Schweiz war offiziell nicht vertre-
ten. Dabei war beim Akt der Heiligsprechung das

gesamte diplomatische Korps im Vatikan präsent,

unter anderen England, die USA, China, die Tür-
kei. Noch 1917 waren an den Jubiläumsfeierlich-
keiten zum 500. Geburtstag von Bruder Klaus auch

protestantische Bundesräte im Festzug in Sachsein

mitmarschiert.

Anwalt der Laien
Heute geniesst, abgesehen von den

eingangs geschilderten Vorbehalten, Bruder Klaus

in der ganzen Schweiz wieder hohen und überkon-
fessionellen Respekt. Bruder Klaus eignet sich als
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«Ökumeniker». Seine Wirksamkeit fällt in die Zeit

vor der Glaubensspaltung. Da gilt in diesem Fall die

Gnade der frühen Geburt. Die Abhandlung der

reformierten Stände und deren Besuch in Sarnen,

Flüeli-Ranft und Sachsein zeugt von einer Fernwir-

kung von Bruder Klaus. Bruder Klaus war Mystiker.
Aus Gottesverehrung und Eucharistie schöpfend,
verströmte er einen offenen Geist. Bruder Klaus

fehlte jede rechthaberische Sturheit. Modern ausge-
drückt, er war kein Ideologe. Er machte sich über

den Zustand seiner real existierenden Kirche keine

Illusionen. Und er brauchte keine Kunde aus dem

fernen Rom, um an Skandale zu kommen. Die hatte

er in seiner nächsten Umgebung. Die Pfarrei Sach-

sein war in seiner Zeit lange Zeit zerrüttet. Und
Nikiaus von Flüe hat sich hier vor seiner Zeit im
Ranft eingebracht, hat die Anliegen seiner Kirch-

genossen gegen einen unklugen und habgierigen
Priester wie auch die Rechte der Kirchgenossen von
Stans gegenüber den Ansprüchen des Klosters Engel-

berg bei der Bestellung des Pfarrers verteidigt.
Ffeute würden wir formulieren, er war ein Anwalt
und Freund von Mitbestimmung und vom Ernst-
nehmen der Laien. Bruder Klaus war Pragmatiker,
kein Dogmatiker. In Dingen politischer Art und in
verzwickten Angelegenheiten war er, wie wir heute

sagen würden, aktenkundig. Er suchte Wege und

Auswege im behutsamen und nüchternen Abwägen,
immer auch menschlichen Anliegen und Schwächen

Rechnung tragend. Einen mailändischen Gesandten

bat er einmal um Verständnis für seine nicht immer
pflegeleichten Obwaldner Mitbürger. Dieser Mai-
länder Politiker Bernardino Imperiali suchte wegen

drohender kriegerischer Verwicklungen zwischen

dem Elerzogtum Mailand und den Eidgenossen,
voll mit Akten eingedeckt, Bruder Klaus zu einem

ausgiebigen Spitzengespräch auf und fand ihn zu
seiner Verblüffung bereits über alles informiert

vor («informato del tutto»), wie er anschliessend in
einem Rapport festhielt.

Bruder Klaus als Helfer der Kirche
Bruder Klaus war mit einem unerschöpflichen Ein-
fiihlungsvermögen ausgestattet. Die Ökumene hat
sehr viel mit Atmosphärischem zu tun. Wir westliche

Zeitgenossen denken logisch und schlussfolgernd.
Aber das ist längst nicht alles. Astreine Theologie und
sachliche Argumentation, das zeigt auch die Theolo-

gie- und Kirchengeschichte, bilden nur einen kleinen
Bruchteil. Das meiste bei den handelnden Personen

wird von der eigenen Biografie gesteuert. Analog gilt
das auch für den politischen Betrieb. Aus dem um-
fangreichen Quellen material kann man entnehmen,
dass Bruder Klaus diese Zusammenhänge durch-
schaut hat, ohne sie beim Namen zu nennen. Sein

Wirken war und ist auf alle Fälle vorbildlich.
Wir stehen seit neuestem vor einer neuen öku-

menischen Situation, nämlich der innerkatholischen.

Wir leben hierzulande in einer faktisch gespaltenen
katholischen Kirche. Die Problematik ist akuter als

bei den reformierten Besuchern im Flüeli-Ranft von
1585, die einfach eine Kirchensituation geerbt haben

und unbefangener damit umgehen konnten. Die

Lage in der römisch-katholischen Kirche ist aktuell
sehr gespannt, im Bistum Chur praktisch aussichts-

los. Da könnte Bruder Klaus helfen. A/bert Gosser

GOTTESDIENST GEHT ALLE AN

50 Jahre Laien und Liturgie

Was
ist ein Laie? Im Duden steht: «Nicht-

fachmann, Nichtpriester». Das jüngste
Konzil hat sich ausführlich mit den

Laien befasst, eine positive Bestimmung geben aber

die kirchlichen Dokumente bis heute nicht. Laien sind

gemäss can. 207 § 1/CIC 1983 (undder«Laien-Instruk-
tion» von 1997) Nicht-Kleriker, nach LG 31 auch

Nicht-Ordensleute. Ich beziehe mich aufden ursprüng-
liehen Wortsinn: Mit Laien sind alle gemeint, die zum
Volk (griech. /äos), zum Volk Gottes gehören. Laien

sind alle Getauften, deren «wahre Gleichheit» (LG 32)

das Konzil mehrfach zum Ausdruck bringt.
Wie aber stellt sich das «gemeinsame Pries-

tertum» in der Liturgie dar? Wie wird es im Got-
tesdienst realisiert? Was hat sich in den vergangenen

50 Jahren getan? Was steht heute an? Zum The-

ma Laien und Liturgie können an dieser Stelle nur
ein paar Beobachtungen und Fragen geteilt wer-
den. Anlass und Ausgangspunkt sind das dop-
pelte 50-Jahr-Jubiläum der Liturgiekonstitution und
des Liturgischen Instituts der Schweiz.

An der Liturgie teilnehmen
Alle Gläubigen sollen zur «vollen, bewussten und

tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern ge-
führt werden» (SC 14). «Teilnahme» (ywrf/a/wfr'o),
Schlüsselbegriff der Liturgiekonstitution, ist kein

Aktivierungsprogramm, sondern eine theologische

Kategorie.' Gemeint ist nicht Mitwirkung an einem

vom Priester vollzogenen Ritual oder an einem von

LAIEN UND
LITURGIE

Dr. theol. Josef-Anton Willa
ist Mitarbeiter am Litur-
gischen Institut der

deutschsprachigen Schweiz

in Freiburg i. Ü.

579



GOTTESDIENST GEHT ALLE AN 38/20 13

LAIEN UND
LITURGIE

'Vgl. etwa Martin Stuflesser:

Participatio actuosa - Zwi-
sehen hektischem Aktionis-

mus und neuer Innerlichkeit,
in: Liturgisches Jahrbuch

59(2009) 147-186.
2 Vgl. Josef-Anton Willa:

Gottes Volk - zur Liturgie
berufen, in: Schweizerische

Kirchenzeitung 171 (2003),
678-681.

^Rudolf Pacik: Laien und

Liturgie, in: Protokolle zur
Liturgie 2(2008), 89-108,

hier 90.

*Vgl. Benedikt Krane-
mann/Eduard Nagel/Elmar

Nübold (Hrsg.): Heute Gott
feiern. Liturgiefähigkeit des

Menschen und Menschenfä-

higkeit der Liturgie. Freiburg
i.Br. 1999.

*Zur Geschichte und zum

heutigen Tätigkeitsfeld des

LI vgl. Peter Spichtig: 50 Jah-

re Liturgisches Institut, in:

Schweizerische Kirchenzei-

tung 181 (2013), Nr. 27-28,
432-434.439.

^Schreiben vom 20. Januar
1965 (Archiv LI).

^Wesentliche ökumenische

Aspekte der Liturgie. Besin-

nung auf das Wesentliche im

katholischen und protes-
tantischen Gottesdienst, in:

NZN, Nr. 59, II. März 1966

(Bericht über eine ökume-
nische Tagung zur Liturgie,

veranstaltet von der Volks-
hochschule Zürich).

® Kursausschreibung durch
die Liturgische Kommis-

sion der Schweiz und den

Arbeitskreis für Ministran-
tenbildung (im Januar 2003)

(Archiv LI).
''Dieser Grundsatz, den

Thomas Egloff im Jahresbe-
rieht des LI 1982 formuliert,

muss später relativiert
werden.

Brief vom 26. Februar
1976 (Archiv LI).

der Liturgiegruppe gestalteten Gottesdienst, sondern

Mitwirkung am Tun Christi, an dessen Erlösungs-
werk. Dieses vollzieht sich nicht ä« den Gläubigen,
sondern nur wir und sie." Priester und andere

Liturgievorstehende halten nicht einfach Gottes-
dienste ab, sondern sind selbst Teilnehmende. Um-
gekehrt kann liturgisches Handeln nicht an den

Pfarrer oder an die Pastoralassistentin abgetreten
werden; es ist «Recht und Pflicht» aller Getauften
(SC 14). Sie sind verantwortliche Träger des Got-
tesdienstes, sind Liturginnen und Liturgen. Gewiss

sollen und können nicht alle alles tun, aber alles

geht alle an. «Die Liturgie betrifft in all ihren Teilen
alle.»' Darauf weist bereits die Herkunft des Wortes
hin: Liturgie ist Werk (Christi) für das Volk, ebenso

wie Werk des Volkes.

Vor fünfzig Jahren war diese Sicht nach

jahrhundertelanger Klerikerliturgie neu und un-
gewohnt, trotz Vorbereitung durch die Liturgische
Bewegung. Kleriker und Nicht-Kleriker mussten
sich gleichermassen in ihrer jeweiligen liturgischen
Rolle zurechtfinden. Das Konzil sieht zwei Wege,

Liturgie und Laien einander näher zu bringen und
die Teilnahme aller zu fördern: liturgische Bildung
(SC 14-20) und Erneuerung der Liturgie (SC 21-
40). Die Gläubigen sollen zur Liturgie hingeführt,
mit deren Sprache und Zeichen vertraut werden.

Mehr noch: Sie sollen sich darin vertiefen und ihr
Leben durch die Liturgie prägen lassen. Auf der an-
deren Seite muss aber auch die Liturgie den heutigen
Menschen entsprechen. Dazu brauchte es zunächst

eine grundlegende Reform der überkommenen For-

men; es verlangt aber auch je neu eine Anpassung
dieser Formen an die Eigenarten der Völker und
Kulturen und an das Fassungsvermögen der Gläu-

bigen. Mit anderen Worten: Liturgie und Laien
finden sich, indem sie sich aufeinander zubewegen:

Liturgie soll menschenfähig, die Menschen sollen

liturgiefähig werdend Die Tätigkeit des Liturgi-
sehen Instituts (im Folgenden: LI) der letzten fünf-
zig Jahre spiegelt diese doppelte Bewegung wider.
Sie ist gekennzeichnet vom Bemühen, der neuen
Sicht von Liturgie zum Durchbruch zu verhelfen,
Laien und Liturgie einander näher zu bringen. Ein

paar Schlaglichter und Zitate aus der Geschichte des

Instituts sollen dies illustrierend

Liturgie verstehen
Bei der Gründung des LI sah man seinen Zweck

hauptsächlich darin, Bischöfe und Priester in liturgi-
sehen Fragen zu beraten. Es ging anfänglich vor allem

darum, den Klerus über die liturgischen Neuerun-

gen zu informieren, zuhanden der Bischöfe Ausfüh-

rungsbestimmungen vorzubereiten sowie Materia-
lien (Handreichungen, liturgische Bücher) heraus-

zugeben. Dass Aufklärungsarbeit unter dem Klerus

nötig war, illustriert eine Notiz aus dem Jahr 1965

an Anton Hänggi im Vorfeld eines Vortrags, den

dieser vor einer Dekanatsversammlung halten sollte:

«Es geht eine lähmende Meinungsbildung um: Die

Liturgie-Erneuerung sei ein persönliches <Hobby> ei-

niger Liturgiker. Bitte sagen Sie doch deutlich, dass

es nicht so ist!»®

Die Teilnahme aller baut auf der liturgischen
Bildung des Klerus (vgl. SC 14. 18. 19). «Auf das

Wagnis der Reform muss mit Geduld und Sorg-
fait eingegangen werden. Die Seelsorger müssen sich

um die liturgische Bildung der Gläubigen bemühen

und sie durch ihr Beispiel führen», heisst es 1966 in
einem Tagungsbericht in den «Neuen Zürcher Nach-

richten» (NZN)7 Doch das LI wollte die Bildungs-
arbeit von Anfang an nicht nur auf den Klerus fo-
kussieren. Bereits 1963 wurde unter seinem Patronat

eine Reihe von Lektorenkursen durchgeführt, orga-
nisiert vom Arbeitskreis für Ministrantenbildung des

Schweizerischen Katholischen Jungmannschaftsver-
bandes. An ihnen nahmen rund 300 Männer und

Jungmänner ab 15 Jahren teil. Man betrachtete die

Lektoren noch hauptsächlich als Hilfe für den Pries-

ter: «Besonders die Seelsorger in (Einspännerpfar-
reien> werden um diesen Dienst froh sein. Aber auch

jene Seelsorger, die in grösseren Pfarreien den ganzen
Sonntagvormittag mit Zelebrieren, Binieren, Trinie-

ren, Vorbereiten, Vorlesen, Anstimmen, Kommen-
tieren, Taufen und Predigen eingespannt sind, wer-
den eine Entlastung dort, wo sie durch ausgebildete
Laien möglich wird, dankbar annehmen.»*

In den ersten Jahrzehnten war das LI bemüht,

möglichst auf alle Anfragen aus Pfarreien und von
kirchlichen Vereinen (Volksverein, Cäcilienverein

usw.) für Kurse oder Vorträge einzutreten.' Die
Institutsleiter übernahmen Lehraufträge u. a. bei den

Theologischen Kursen für Laien (ab 1966) und am
Seminar für Seesorgehilfe (von 1974 bis 1985).

Ab 1970 führte das LI Einführungs- und

Weiterbildungskurse für Kommunionhelfer durch.

Darin ging es nicht nur um Handwerkliches. Man
erschloss den Teilnehmenden den Sinn der Liturgie,
erklärte den Aufbau und die Elemente der Messe

und gab Hinweise zur Krankenkommunion. Eine

Kursausschreibung zuhanden der Seelsorgenden ver-
sichert: «Es geht bei diesen Kursen keineswegs - wie

gelegentlich gemeint wird — um praktische Übungen

zum Kommunionausteilen.»'® Solche Übungen hät-

ten angesichts der hohen Zahl von bis zu 100 Teil-
nehmenden pro Halbtageskurs gar nicht durchge-
führt werden können. Bis in die 1990er-Jahre wurden
allein durch das LI jährlich zwischen 300 und 600

Personen zum Kommunionhelferdienst ausgebildet.
Dazu kamen weitere Kursangebote auf diözesaner

oder pfarreilicher Ebene. Das ergibt eine stattliche

Zahl kirchlich engagierter Frauen und Männer!
Heute sind die Teilnehmerzahlen an den Einfüh-

rungskursen für Kommunionhelferinnen und -helfer
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Beten für die Schweiz
Eine ökumenische Premiere in Bern

Fo/7 ParAara Lwt/wig

Pete« Tu?" <iie ScAweiz: MeAr a/s Tausenc//o/gte« c/en? Pettagsau/ru/«acA 5er«.

Bern. - Es war eine ökumenische Pre-
miere: Über 1.000 Christen verschie-
dener Konfessionen haben sich am
Morgen des 14. September in Bern
auf der Grossen Schanze zwischen
Bahnhof und Universität zum Gebet
für die Schweiz versammelt. Auf dem
Podium präsentierten zwei National-
räte den Bettagsaufruf, hinter dem
über 130 Bundesparlamentarier ste-
hen. Zum Anlass mit dem Titel "Ein
Gebet im voraus" hatten christliche
Kirchen geladen - einen Tag vor dem
Eidgenössischen Bettag.

Der Platz auf der Grossen Schanze

wird nicht voll. Aber immerhin haben
nach Angaben der Veranstalter 1.100
Christinnen und Christen aus verschie-
denen Regionen der Schweiz den Weg
nach Bundesbem gefunden. Nicht we-
nige tragen eine Fahne mit dem Wappen
der Schweiz, ihres Kantons oder ihrer
Gemeinde. So auch Gery Schön, ein

Mitfiinfziger im roten Sennechutteli und
mit Sonnenbrille.

Es sei ihm wichtig, dass die Schweiz
vom Gebet getragen werde, sagt der

Mann, der Mitglied der Organisation
"Gebet der Schweiz" ist. "Das Gebet
kann viel verändern", ist er überzeugt.
Und die Schweiz habe das Gebet nötig,
"damit die Liebe füreinander wieder
stärker wird".

Vor wichtigen Ereignissen oder Ent-
Scheidungen zu beten lohnt sich, finden
auch die Kirchen, die zur Impulsveran-
staltung "Ein Gebet voraus" zum Eidge-
nössischen Bettag eingeladen haben, der

jeweils am 15. September begangen
wird. Denn die Gesellschaft in der
Schweiz stehe vor grossen Eierausforde-

rungen, sagte Rita Famos, reformierte
Pfarrerin und Präsidentin der Arbeitge-
meinschaft Christlicher Kirchen der
Schweiz, in ihrer Begrüssung.

Erstmals gemeinsam
Norbert Valley, Präsident der Schwei-

zerischen Evangelischen Allianz, wies
darauf hin, dass der Anlass eine ökume-
nische Premiere darstellt: Erstmals beten
im Vorfeld des Eigenössischen Bettags
Christen unterschiedlicher Konfessionen
miteinander für die Schweiz. Dass der
Bettag auch Politikern viel bedeutet,

Editorial
Einer für alle. - Als wenn er mit
seinen eigenen Schäfchen nicht schon

genug zu tun hätte: Jetzt wendet sich

Papst Franziskus auch an

Nichtglaubende und ermahnt sie, ihrem
Gewissen treu zu folgen, im Notfall bis
hin zur Entscheidung gegen den
Glauben an (den) einen Gott.

Offen und ohne vorgefertigte
Konzepte will er den Dialog
aufnehmen. Das scheint selbst für
Befreiungstheologen wie den jüngst
empfangenen Gustavo Gutierrez zu
gelten, die ja bekanntlich eher zu den
schwärzeren katholischen Schafen
zählten. Sein neuer Staatssekretär -
Franziskus' bisherig wichtigste
Ernennung hält schon vor Amtsantritt
eine Debatte über das Pflichtzölibat für
möglich.

Auch der (zumindest
vorübergehenden) Verzicht auf die
Vergabe geistlicher Ehrentitel à la
Monsignore spricht für frischen Wind
in der Kirche. Papst Franziskus, scheint

es, will "einer für alle" sein, und zwar
auf Augenhöhe. Ob sich alle
angesprochen fühlen, ist ungewiss.
Vorsorglich warnte Vatikansprecher
Lombardi jedenfalls schon mal vor
einer Überbewertung möglicher
struktureller Änderungen in der
katholischen Kirche. Aber letztlich ist
das ja etwas, was ein jeder vor seinem
Gewissen verantworten muss. Andrea
Krogmann

Das Zitat
Gott und die Reichen. "Für mich
bleibt die Frage: Wenn sich im Wohl-
stand das Wohlwollen Gottes aus-
drückt, warum werden nur zwanzig
Prozent der Weltbevölkerung von Gott
besonders beschenkt?"

Der />a«z/,s7ffl«erpater Peter TranA
aus ZöricA im Doppe/inierview Per Zei-
tung "re/or/nt'ert. " (XwsgaAe KircAen-
&o/e, Kanton Zr'iricA, P/20ii) zum FAe-

mo "JEbA/stanP". Der zweite interview-
te At Per ^reiAircA/icAe Pastor Eric/t
Eng/er. Für iA« AePeutet JFoA&iant/,
"Pass Gott es gut mit uns meint", (kipa)
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Namen & Notizen
Jozef Wesolowski. - Gegen den ehe-

maligen Apostolischen Nuntius in der
Dominikanischen Republik sind laut
Medienberichten Ermittlungen wegen
des Verdachts auf Kindesmissbrauch
aufgenommen worden. Die Staatsan-
waltschaft prüfe den Fall von fünf Min-
derj ährigen, denen der polnische Erzbi-
schof Geld für sexuelle Dienstleistun-

gen gezahlt haben soll, (kipa)

Riccardo Di Segni. - Der römische
Oberrabiner hat sich positiv überrascht
über die jüngsten Äusserungen von
Papst Franziskus zum Judentum ge-
zeigt. Schon das Zweite Vatikanische
Konzil habe zwar Dialog und Toleranz
im katholisch-jüdischen Gespräch ge-
fordert, "erstaunlich ist jedoch die
Kraft, mit der er dies zum Ausdruck
bringt und die Fähigkeit, sich Gehör
und Resonanz zu verschaffen", so Di
Segni in einem Gastbeitrag für die Zei-
tung "La Repubblica". (kipa)

Terry Jones. - Der antiislamische US-
Prediger ist in den USA mit rund 3.000
in Kerosin getränkten Koranausgaben
im Gepäck festgenommen worden. Er
war in Florida auf dem Weg zu einer
Gedenkfeier für die Terroranschläge
am 11. September 2001. Auf der Feier
habe er die heiligen Bücher des Islam
verbrennen wollen, (kipa)

Tawadros II. - Der Koptenpapst hat
seine öffentlichen Auftritte nach zehn-
wöchiger Unterbrechung wieder aufge-
nommen und das wöchentliche Gebets-
treffen in der koptischen Kathedrale
von Kairo geleitet. Seit dem Sturz von
Präsident Mohammed Mursi Anfang
Juli hatte sich Tawadros II. aus Sicher-
heitsgründen zurückgezogen, (kipa)

Pietro Parolin. - Der künftige vatika-
nische Staatssekretär hält eine Debatte
über die verpflichtende Ehelosigkeit
von Priestern für möglich. Der Zölibat
sei kein Dogma der Kirche, und neben
der Treue zum Willen Gottes und zur
Geschichte der Kirche sei Offenheit für
die Zeichen der Zeit nötig, (kipa)

Ignatius Kattey. - Der entführte nige-
rianische Erzbischof ist wieder frei.
Die Polizei bestätigte die Freilassung
des anglikanischen Geistlichen nach

gut einer Woche Geiselnahme. Unklar
ist, ob Lösegeld geflossen sei. (kipa)
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zeigte der Auftritt der beiden Nationalrä-
te Jakob Büchler (CVP) und Jacques-
André Maire (SP). Für Büchler bietet
der staatliche Feiertag Gelegenheit, ei-
nen "kleinen Marschhalt" einzulegen,
wieder einmal zu überlegen, "woher wir
kommen und wohin wir gehen". In der
Schweiz leben zu dürfen, sei ein "Privi-
leg", zum Beispiel, weil das Land seit
über 160 Jahren von Krieg verschont
blieb, so der St. Galler Nationalrat in
seiner Ansprache. Gott zu danken sei

deshalb richtig und wichtig.

Rückbesinnung aufwerte
Mit dem Bettagsaufruf wollten die

Bundesparlamentarier alle Bewohner der
Schweiz einladen, sich auf die christli-
chen Werte zurück zu besinnen, mit de-

nen die Geschichte des Landes verbun-
den sei, sagte anschliessend Büchlers
Kollege Maire. Der Bundesbrief von
1291, die Präambel der Bundesverfas-

sung und die Landeshymne nehmen
nach Ansicht des Neuenburger National-
rats deutlich Bezug auf christliche Wer-
te. 136 National- und Ständeräte haben
das Dokument unterzeichnet, das Büchel
und Maire am Samstag vor den Versam-
melten verlasen.

"Miteinander und Durcheinander"
Nach den vielen Worten ist Zeit für

das gemeinsame Gebet, das Pfarrerin Ri-
ta Famos als "schönes sprachliches Mit-
einander und Durcheinander" ankün-
digte. Einzelne Gebete werden von den
verschiedenen Kirchenvertretern gespro-
chen. Die katholische Kirche ist vertret-
en durch Joseph Roduit, den Abt von

Ölten SO. - Die drei Landeskirchen
des Kantons Solothurn haben am 13.

September ihre gemeinsame Kampa-
gne "Wiedereintritt in die Kirche -
leicht gemacht" vorgestellt, mit der
sie Menschen wiedergewinnen möch-
ten. Vorbild ist eine Kampagne der
reformierten Kirche Baselland von
2011. Die ökumenische Zusammenar-
beit ist ein Novum in der Schweiz.

Verantwortlich für die Kampagne ist
die Arbeitsgruppe der Solothurnischen

^ Vorname 1

Name

^Adresse

Ç Wohnort wählen [äljj

^Telefon 1
J E-Mail ]
^ Beste Erreichbarkeit I

fFzecferezw/rht vza Ko«to£(/br?mz/ar.

Saint-Maurice VS und Bischof Charles
Morerod. Man singt und betet also -
nach Möglichkeit - in allen Landesspra-
chen. Dazu spielt eine Band auf der
Bühne sanfte Lieder. Manche der Beten-
den halten einen Arm hoch oder schwin-

gen ihre Fahne, schliessen die Augen.

Man meint es ernst mit dem Gebet
hier auf der Hohen Schanze, unter frei-
em Himmel, unweit des lärmigen und
betriebsamen Bahnhofs. Geht es doch
auch um etwas Ernsthaftes, wenn die
Betenden in der so genannten "Selbst-
Verpflichtung" versprechen, "mit Gebet
für das Wohlergehen der Menschen un-
seres Landes einzustehen". Zuvor hatte

man bekannt, "dass wir manchmal den
Fremden in unserem Land zum Sünden-
bock für unsere Schwierigkeiten ge-
macht haben". Das ändert nichts an der
friedlichen und heiteren Stimmung.

Patrioten und dankbare Ausländer
Die meisten der hier anwesenden

Christen sind Schweizer, und durchaus

patriotisch. Aber es gibt auch einige
Glaubensgenossen von weit her. Etwa
die Männer, die - statt der Schweizer
Fahne - ein Papier mit dem Aufdruck
der syrischen und der ägyptischen Flag-
ge vor sich halten. Der eine der drei
orientalischen Christen ist Katholik und
stammt aus dem Iran. Seit fünf Jahren
lebe er in der Schweiz, sagt Abdelmassih
Karam. Auch er möchte für die Schweiz
beten. "Die Schweiz hat für mich Türen
geöffnet. Deshalb will ich danken. Im
Iran gibt es keine Freiheit." (kipa / Bild:
Barbara Ludwig)

interkonfessionellen Konferenz (Siko).
Interessierte können auf der Homepage
der Kirchen ein Formular ausfüllen. Die
Wiederaufnahme wird schriftlich bestä-

tigt.
Neben dem Webauftritt wirbt die

Aktion mit Plakaten in verschiedenen
Grössen und mit Buchzeichen. Ein
wichtiges Element ist zudem der person-
liehe Einsatz der Mitglieder der Landes-
kirchen vor Ort. "Die Aktion will nie-
manden zum Wiedereintritt überreden",
betonte Clemens Ackermann, Präsident
des christkatholischen Synodalverbands
des Kantons bei der Vorstellung der

Kampagne. Hansjörg Brunner, Präsident
des römisch-katholischen Synodalrates,
sagte: "Wir wenden uns an Menschen,
die sich bereits mit einem Wiedereintritt
befasst haben, bei denen der Samen
schon vorhanden ist."

Ffzwvre«; www.fa'rcAewezntnt/.c/z (kipa)
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Ohne einfache Antworten
Internationale Konferenz gegen Islamfeindlichkeit in Istanbul

bon ße///no D/Yfenèerger

Istanbul. - Von den Mohammed-
Karikaturen bis zum Schweizer
Minarett-Verbot: Die Teilnehmer
einer "Internationalen Islamophobie-
Konferenz" in Istanbul sind sich
einig, dass mehr gegen eine Tendenz
getan werden müsse, welche den Is-
lam mit Gewalt und Extremismus
gleichsetze. Doch die von der türki-
sehen Regierung organisierte zwei-
tägige Konferenz bot keine einfachen
Antworten.

Islamophobie ist in der Türkei ein

Schlagwort geworden, das häufig ver-
wendet wird, wenn es um die Beziehun-

gen zum Westen geht. Die islamisch ge-
prägte Regierung des türkischen Minis-
terpräsidenten Recep Tayyip Erdogan
erklärt die Probleme bei seiner EU-Be-
Werbung unter anderem mit Widerstän-
den der Europäer gegen die Aufnahme
eines muslimischen Landes.

Selbst wenn solche Motive von eini-

gen europäischen Politikern offen ein-

geräumt werden: Manche in der Türkei
neigen zu einer Überstrapazierung des

Islamophobie-Arguments. Erst kürzlich
klagten nach der Niederlage Istanbuls
bei der Vergabe der Olympischen Som-

merspiele des Jahres 2020 türkische
Politiker, das Internationale Olympische
Komitee habe sich für Tokio entschie-
den, weil es die Spiele nicht in einem
islamischen Land veranstalten wolle. Ei-
nige schlugen vor, eine Art Islamische

Spiele ins Leben zu rufen.

Drei Stufen
Dass Islamophobie ein ernsthaftes

Problem darstellt, stand für die Teil-
nehmer der Istanbuler Konferenz ausser
Frage. Der türkische Vize-Ministerprä-
sident Bülent Arinc sprach zur Eröff-
nung von einem "Verbrechen gegen die

Menschlichkeit", das entschieden be-

kämpft werden müsse. Der General-
Sekretär der Organisation für Islamische
Zusammenarbeit (OIC), Ekmeleddin 1h-

sanoglu, berichtete von "Hetze gegen die

religiösen Gefühle von 1,6 Milliarden
Muslimen".

Ihsanoglu sprach von einer dreistufi-
gen Entwicklung im Westen: Zuerst
werde Islamfeindlichkeit unter den
Schutz der Meinungsfreiheit gestellt,
dann werde die Islamophobie von
rechtsgerichteten Politikern instrumenta-
lisiert, und schliesslich werde sie "insti-
tutionalisiert".

Besonders die Rolle der Medien bei
der Verbreitung islamfeindlicher Ten-
denzen wurde in Istanbul diskutiert. Der
US-Professor John Esposito sagte, im
Jahr 2001 hätten sich nur zwei Prozent
der Nachrichtentexte im Westen mit ge-
walttätigen islamischen Extremisten
befasst - zehn Jahre später habe der An-
teil 25 Prozent betragen. Der iranische
Politologe Saied Reza Ameli sagte, die
Medien verstärkten mit ihrer Darstel-
lungsweise die "Atmosphäre der Ge-
wait". Der stellvertretende Ministerprä-
sident Arinc kritisierte, in westlichen
Medien werde der Islam häufig mit ge-
walttätigem Extremismus in Verbindung
gebracht.

Auch in muslimischen Ländern
Allerdings wird dieser Zusammen-

hang auch von Menschen in islamischen
Ländern hergestellt, wie eine vor einigen
Tagen vorgestellte Umfrage des PEW-
Instituts in den USA zeigte: Demnach
sind zwei von drei Bürgern in islami-
sehen Staaten besorgt angesichts des is-
lamischen Extremismus.

IL7r<7 c//e Av/owïop/ioè/e i/èers/rapaz/ert?

Zudem seien auch Staaten mit vor-
wiegend muslimischer Bevölkerung
nicht gefeit vor einer feindseligen Hai-
tung dem Islam gegenüber, sagte die tür-
kische Anwältin Fatma Benli. Sie
verwies darauf, dass fromme Muslime

wegen ihres Kopftuches in der Türkei
nach wie vor von vielen Berufen ausge-
schlössen seien. Benli selbst konnte ihr
Studium nicht beenden, weil sie ein

Kopftuch trägt.

Kopftuch in der Türkei
Mehrere hunderttausend Türkinnen

und ihre Familien hätten über die Jahre

unter dem mit Hinweis auf den Laizis-
mus begründeten Kopftuchverbot im öf-
fentlichen Leben der Türkei gelitten.
Richterinnen, Lehrerinnen und Paria-

mentsabgeordnete dürfen in der Türkei
kein Kopftuch tragen, Studentinnen ist
dies seit einigen Jahren erlaubt, (kipa /
Bild: Plakat Schweizer Minarettgegner)

Kurz & knapp
Bischöfin. - Als erste Geistliche aus
der anglikanischen Kirche von England
ist Helen-Ann Hartley (40) zur Bi-
schöfin gewählt worden. Die 2005 in
Oxford geweihte Schottin werde Bi-
schöfin in der neuseeländischen Diö-
zese Waikato. (kipa)

Bischöfinnen. - Die anglikanische Kir-
che von Wales lässt künftig auch Frau-
en zum Bischofsamt zu. Bei einer Zu-
sammenkunft der Kirchenleitung in
Lampeter stimmten alle sechs Bischöfe
der Kirche fur die Öffnung; von den
Klerikern im Leitungsgremium votier-
ten 37 dafür und zehn dagegen, seitens
der Laienvertreter entschieden sich 57
mit Ja und 14 mit Nein bei zwei Ent-

haltungen. (kipa)

Dialog. - Papst Franziskus hat in ei-

nem Offenen Brief die Nichtglauben-
den zum Dialog aufgerufen. Fünf Jahr-
zehnte nach dem Zweiten Vatikani-
sehen Konzil (1962-1965) sei es Zeit
für ein "offenes Gespräch" ohne "vor-
gefertigte Konzepte". Ziel sei eine
"ernsthafte und fruchtbare Begegnung"
zwischen Glaubenden und Nichtglau-
benden. (kipa)

Predigtverbot. - Ägypten belegt
55.000 islamische Geistliche mit einem
Predigtverbot. Der Minister für religio-
se Stiftungen, Mohamed Mokhtar Go-

maa, begründete seine Massnahme da-

mit, die Imame besässen keine Staat-

liehe Zulassung und stellten mit ihren
fundamentalistischen Ansichten eine

Bedrohung für die Sicherheit des Lan-
des dar. (kipa)

Ausgefallen. - Erstmals seit 1979 fiel
der traditionelle Bettagsritt des Reit-
und Fahrvereins Einsiedeln aus - we-
gen der Zuschauerbühne des Einsiedler
Welttheaters, die noch nicht abgebaut
war. Die Organisation will den Ausfall
nutzen, um den Event grundsätzlich zu
überdenken, (kipa)

Stop. - Katholische Priester werden
vorerst nicht mehr zum "Monsignore"
oder "Prälaten" befördert. Papst Fran-
ziskus hat seit Beginn seines Ponti-
fikats alle im vatikanischen Staats-
Sekretariat anhängigen Ernennungs-
verfahren für priesterliche Ehrentitel
vorübergehend ausgesetzt, (kipa)

!<LBi W 0 C H E
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Sorge über kirchliche Stimmungslage
Zürich. - Das "Vademecum für die
Zusammenarbeit von katholischer
Kirche und staatskirchenrechtlichen
Körperschaften in der Schweiz" sorgt
weiterhin für Unruhe in Schweizer
Kirchenkreisen. Mit Sorge reagierten
etwa am 11. September die Lei-
tungspersonen katholischer Verbände
auf die jüngsten Auseinanderset-
zungen um das duale Kirchensystem
in der Schweiz.

Man nehme die jüngsten Entwicklun-
gen, ausgelöst durch eine sehr "einseiti-
ge Auslegung" des Vademecum mit Sor-

ge und Befremden zur Kenntnis. Un-
glücklich ist man über die Kommuni-
kation sowie auch über Teile des Inhalts.
"Wie wollen die katholischen Verbände
ihre Botschaft glaubwürdig in die Ge-
Seilschaft tragen, wenn vielen ihrer Mit-
glieder, die sich auch in staatskirchen-
rechtlichen Körperschaften engagieren,
mehr oder weniger das Kirche-Sein ab-

gesprochen wird?"
Die Verbindlichkeit des Vademecums

klären will auch Placi Berther, Präsident

der Verwaltungskommission der Katho-
lischen Landeskirche Graubünden. Ver-
treter beider Bündner Landeskirchen
hatten "Angriffe, die der Churer Bischof
Huonder und seine Mitarbeiter gegen die
Landeskirche fahren", zurückgewiesen.

Positive Aspekte sieht Michèle Adam
Schwartz, Doktor-Assistentin am Lehr-
stuhl für Kirchenrecht der Universität
Freiburg (Schweiz). Sie begriisst, dass

das Vademecum davon spricht, Laien
Ämter zum Dienst in der Kirche anzu-
vertrauen, und dass ihnen Freiheit und
Raum zum Handeln gelassen werden
soll. Diese Aussage könne für die Zu-
sammenarbeit zwischen Bistum und
staatskirchenrechtlichen Körperschaften
wegweisend sein.

Die Bischöfe Markus Büchel und Fe-

lix Gmür haben ihr Bedauern über die

Veröffentlichung des Dokuments ausge-
drückt und erklärt, es handle sich um ei-
ne Diskussionsgrundlage. Aus der Sicht
des Bistums Chur, welches das Do-
kument publik machte, hat das Vade-

mecum verbindlichen Charakter, (kipa)

Appell: Frauen zu Kardinälen ernennen
Oberursel (D). - Katholische Theolo-
ginnen und Theologen aus Europa
und den USA haben an Papst Franzis-
kus appelliert, auch Frauen zu Kardi-
nälen zu ernennen. Bis ins 19. Jahr-
hundert seien gelegentlich Laien ins
Kardinalsamt berufen worden, heisst
es im am 12. September in Oberursel
veröffentlichten Aufruf.

"Weder in der Bibel noch in der

Dogmatik und der kirchlichen Tradition
spricht irgendein Argument dagegen,
das den Papst daran hindern könnte, eine

solche Massnahme baldmöglichst in die
Tat umzusetzen." Das Kirchenoberhaupt
sei frei, die im Kirchenrecht vorausge-
setzte Weihe zu erlassen.

Die Unterzeichner, zu denen unter an-
deren Irene Gassmann, Priorin des Klos-
ters Fahr, und die in Zürich lebende Do-
minikanerin Ingrid Grave gehören, beru-
fen sich auf Äusserungen von Papst
Franziskus, nach denen Frauen in der
Kirche eine stärkere Rolle erhalten soll-
ten. Es gehe um eine aktive Beteiligung
an zentralen Entscheidungen, (kipa)

Zeitstriche

ßesc7/ewÄZer Papst. -
z/«Ä:o«vent/oMe//er Papst

Z/e/roww/ azzc/z

zz«Äro«vez7/zoz7e//e

Gesc/zezzfe, so etwa aten

Pe«azz/tP4 Pazzya/zr 7954
ezwes z'ta/zet7zsc/ze«

Priesters, Sc/zaeeTrettezz

z'wA'/z/szve. /«spzratzo«/«r
vrez'tere Ge/a/zrte zw

päps/Zzc/zez? Ptz/zrpaz-AP

Zezc/z««t?g; Mwz/ra
Zz7?7777ez"Z77a/777. (kipa)

Daten & Termine
6. bis 9. Oktober 2013. - 2017 wird
die Reformation 500 Jahre alt. Zur
Vorbereitung des Reformations] ubi-
läums veranstalten der Schweizerische
Evangelische Kirchenbund und die
Evangelische Kirche in Deutschland
vom 6. bis 9. Oktober einen internatio-
nalen Kongress in Zürich. Ein Teil der

Veranstaltungen sind öffentlich.
TJetaz'/s: se/o/-wa7z'o«sfawgrass@se£. c/z

(kipa)

7. September 2014. - Nach Bern
(1999), Luzern (2002), Winterthur
(2005), Aarau (2008) und Zug (2011)
findet das nationale Ministrantenfest
2014 zum ersten Mal in der Ostschweiz
statt, und zwar am 7. September 2014
in St. Gallen. Erwartet werden 8.000
Kinder und Jugendliche aus der ganzen
Schweiz sowie Gruppen aus dem

Vorarlberg und Süddeutschland.

//zHwez.sv www.TTîZrtz.s'.c/z (kipa)

Das Zitat
Schlagworte. - "In der Logik des

Sonntagsallianz-Plakats müssten die
Kinder von Kirchenmenschen völlig
verwahrlost sein, wenn die Eltern
Nächtens Kirchenratssitzungen oder
Konf-Weekends durchführen. Ist es so?

Und wo gibts - ein weiteres Schlag-
wort der Gegner - mehr Burn-Outs: bei

Kirchenangestellten oder bei Verkäu-
ferlnnen?"

77/iV/ry V/oos/r/v/ggc/- vom Fac/z/ze-
rez'c/z "Ö/fe/zt/zcMezYsaz-ftezY" rfer Pö-
mzsc/z-Ka/72o/zsc/?e« Kz'rc/ze Päse/ SVac/l

Arowwe/z/zeri z« ezrzew Pezfrag zw Po/--
7a/ www. /«zt/zo/zsc/z. zzz e r/z'e Ärommez-zc/e

^Zw/z'mwz/zzg zz/zer c/z'e Pazzfe/e/Ze«-/«/-
Zz'a/z've vow 22. SepZem/zer. (kipa)
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bescheidener. Dafür sind die praktischen Übungen

zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Kurses ge-
worden.

Liturgische Bildung braucht Übung, nicht

nur an einem Kurstag, sondern vor allem durch das

Feiern selbst. Liturgie zu verstehen ist ein nie abge-

schlossener Prozess. Denn was sich in der Liturgie er-

eignet, ist grösser, als die Feiernden je erfassen können.

Liturgie (mit-)gestalten
In den 1970er-Jahren erschienen nach und nach die

liturgischen Bücher in der Muttersprache. Damit
waren Reform und Anpassung der Liturgie nicht
abgeschlossen. Nun ging es darum, den Schritt

vom Buch zur Feier zu vollziehen. Die neuen litur-
gischen Bücher boten Gestaltungsfreiräume, die es

ermöglichten, ja erforderten, die Vorgaben je neu vor
Ort umzusetzen und an die Situation der jeweiligen
Feiergemeinde anzupassen. Das LI und andere Bil-
dungsinstitutionen setzten in der Folge vermehrt auf
Kurse zur Gestaltung der Liturgie.

Einer «zeitgemässe Liturgie für Jugend-
liehe» widmete sich beispielsweise die 1971 von der

Schweizer Kongregations-Zentrale Zürich (später:
Arbeitsstelle Jugend + Bildungsdienst) durchge-
führte Arbeitstagung im neuen Jugend- und Bil-
dungszentrum Einsiedeln. Adressaten waren in

erster Linie Katechetinnen und Katecheten, es nah-

men aber auch Priester und weitere in der Jugend-
arbeit tätige Personen teil. Die Tagung stiess auf

grosses Interesse und wurde in der Folge jährlich als

mehrtägige Veranstaltung unter dem Titel «Semi-

nar Jugend + Liturgie» angeboten, auch unter Mit-
wirkung des LI.

Der Kurs «Gottesdienstgestaltung», ab 1975

regelmässig von der Frauen- und Müttergemeinschaft
in Zusammenarbeit mit dem LI organisiert, ging der

Frage nach: «Wie können Laien bei der Vorbereitung
und Gestaltung von Gottesdiensten mitwirken?»

Dazu waren «liturgische Arbeitskreise und alle,

die aktiv am Pfarreileben teilnehmen» für ein Wo-
chenende nach Schwarzenberg eingeladen." Die

Liturgiegruppe erlebte in den 1980er-Jahren einen

Aufschwung. Das LI sah darin ein «wichtiges Werk-

zeug zur guten Gestaltung der Liturgie»" und führ-
te selber «Kurse für Gottesdienstgestaltung» durch,
die sich an «Gottesdiensthelfer» und Mitglieder von

Liturgiegruppen richteten. In den Neunzigerjahren
kamen Kurse für «Laien als Gottesdienstleiter» bzw.

«Laien in Gemeinden ohne Priester» hinzu. Auch der

Studiengang «Liturgie im Fernkurs» sollte Laien zur
Leitung von Gottesdiensten befähigen. 1994/1995

fand die erste Staffel mit 75 Teilnehmenden statt.
Thomas Egloff, Leiter des Instituts von 1981

bis 1997, bemerkte 1982: «Zeichen der Hoffnung be-

deuten mir die vielen für die Gestaltung des Gottes-
dienstes engagierten Laien.»'" Zehn Jahre später fiel

seine Bilanz anlässlich des 30-jährigen Konzilsjubi-
läums allerdings negativ aus: «Von den Idealen und
Zielen der Liturgischen Erneuerung sind viele Li-
turgiefeiern oft weit entfernt. Weitgehend wird
noch nicht verstanden, dass die ganze versammelte

Gemeinde Trägerin des Gottesdienstes ist und dem-
nach der Vorsteher nicht der alleinige <Liturge> sein

kann. Daher kommen auch die verschiedenen litur-
gischen Dienste, die von Laien übernommen werden

können und sollen, nicht zum Tragen. Unpersönli-
ches Persolvieren vorgegebener Texte und Riten steht

überbordender Spontaneität und vermeintlicher Kre-
ativität gegenüber. Das Nichtbeachten theologischer
Strukturen und gewachsener Formen führt leicht
dazu, dass man Gottesdienste immer neu <erfin-

den> zu müssen glaubt.» Ahnlich kritisch äusserten

sich Stimmen anlässlich des Vierzig-Jahr-Jubiläums:
«Trotz all des eifrigen und kreativen Machens fehlt
oft der Grund, es fehlt das Leben.»" Hier zeigt sich

die Problematik einer «Gottesdienstgestaltung», die

sich aufdas Illustrieren von Themen und die Erarbei-

tung von Gottesdienstmodellen beschränkt. Nicht je
eine neue Liturgie gilt es zu gestalten, sondern die

Liturgie je neu. Das erfordert von allen Beteiligten
rituelle Kompetenz, die — nicht auf dem Papier, son-
dem im Feiern selbst — dem Glauben eine authenti-
sehe Gestalt zu geben vermag, im Sprechen und Sin-

gen, in der Haltung und Bewegung, in der Gestik
und in den Zeichenhandlungen. Wie das Verstehen

lässt sich auch das Gestalten von Liturgie je weiter
vertiefen, es handelt sich um einen «körperlichen
und geistlichen Weg»."

Obschon gewisse Defizite festzustellen sind,
haben das LI, die Liturgischen Kommissionen und
weitere Institutionen in der Schweiz in den ver-

gangenen Jahrzehnten auf dem Gebiet der Liturgie
Beachtliches geleistet. Es lässt sich kaum abschätzen,

was das liturgische Engagement der vielen Frauen

und Männer zum Selbstverständnis und Selbst-

bewusstsein der «Laien» in der Kirche der Schweiz

beigetragen hat.

Dem Glauben Gestalt geben
Die Frage nach der tätigen Teilnahme aller Gläubi-

gen an der Liturgie bzw. nach dem Verhältnis von
Liturgie und Laien präsentiert sich in der heutigen
kirchlichen Situation nochmals anders und in ver-
schärfter Weise. Das Volk Gottes zur Liturgie hin-
führen und die Liturgie dem Volk anpassen, diese

doppelte Bewegung, von der oben die Rede war,
setzt voraus, dass «Liturgie» tatsächlich gefeiert wird
und «Volk» anwesend ist. Beides ist heute nicht mehr
selbstverständlich.

Viele Getaufte sind im kirchlichen Leben
und im normalen Gemeindegottesdienst nicht mehr
anzutreffen. Obschon die Liturgie erneuert worden

ist, erscheint sie ihnen fremd und nicht attrak-

LAIEN UND
LITURGIE

" Kursprospekte (Archiv LI).

Jahresbericht des LI 1982

(Archiv LI).

Jahresbericht des LI 1982

(Archiv LI).

Martin Werlen: Spiritua-
lität aus der Liturgie als

ein christliches Lebens-

programm für die Gegen-
wart?, in: Martin Klöcke-
ner/Benedikt Kranemann:
Gottesdienst in Zeitgenos-
senschaft. Positionsbestim-

mungen 40 Jahre nach der

Liturgiekonstitution des

Zweiten Vatikanischen Kon-
zils. Freiburg/Schweiz 2006,
103-111, hier 107.

David Plüss: Was ist litur-
gische Kompetenz? Überle-

gungen zu einem liturgiedi-
daktischen Curriculum aus

evangelisch-reformierter
Perspektive, in: Zwischen
Tradition und Postmoderne.
Die Liturgiewissenschaft vor
neuen Herausforderungen.
Freiburg/Schweiz 2010,

106-138, hier 124.
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LAIEN UND
LITURGIE

'*«Die Ehre Gottes ist der

lebendige Mensch», heisst es

bei Irenaus von Lyon.
"Anders sieht es etwa in

der ehemaligen DDR aus,

wo die traditionellen Riten
und Gebräuche weitgehend

unbelastet sind und neu

entdeckt werden.
'® Romano Guardini: Der

Kultakt und die gegenwärti-
ge Aufgabe der Liturgischen

Bildung, in: Liturgisches
Jahrbuch 14(1964), 106; vgl.

hierzu neuerdings: Birgit
Jeggle-Merz: Den heutigen

Menschen im Blick. Wie
Kirche liturgiefähig wird,

in: Wie heute Gott feiern?

Liturgie im 21. Jahrhundert,
in: Herder Korrespondenz

Spezial, April 2013, 5-9.
"Vgl. dazu das Projekt

«Nimm deinen Stuhl und

komm» vom 18. August bis

zum 15. September 2013

in der Kirche St. Johannes
Luzern

(www.johanneskirche.ch).

tiv genug, um sich mit ihr zu beschäftigen. Der
Gottesdienst vor Ort hängt grösstenteils von den

Hauptamtlichen ab. Wo diese fehlen, gibt es in den

Pfarreien kaum regelmässige Gottesdienste. Kir-
chen werden wegen mangelnder Frequentierung
geschlossen oder umgenutzt. Eine Mehrzahl der

Pfarreiangehörigen fühlt sich auch nach 50 Jahren
nicht wirklich für das gottesdienstliche Leben in der

Pfarrei verantwortlich.
Oberflächlich gesehen erscheint diese Ent-

wicklung dramatisch. Sie bildet aber m. E. die

Chance, vielleicht sogar die Voraussetzung für eine

tiefergehende Erneuerung, die sich nicht allein auf
die Liturgie bezieht, sondern - wie es die Liturgie-
konstitution wünscht - das christliche Leben als

Ganzes umfasst (SC 1).

«Wenn du ein Schiff bauen willst, so

trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu
beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu

vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre

die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten end-

losen Meer» (Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt

in der Wüste).
Das Bild vom Schiffbau scheint mir recht

passend für die heutige Situation der Liturgie: Die
Verantwortlichen in der Kirche bemühen sich,

Menschen «zusammenzutrommeln», um mit ihnen
Gottesdienst zu feiern. «Baupläne» sind vorhanden:

Formen, Abläufe, Gebete und Riten; doch trotz at-

traktiver Angebote «springen» die Leute nicht wirk-
lieh auf. Man müsste die Sache einmal umkehren:

Statt von der (bestehenden) Liturgie, ihren Texten

und Riten, auszugehen, die Menschen zu ihnen hin-
zuführen und sie ein Stück weit daran mitgestalten

zu lassen, müssten die (abwesenden) Menschen selbst

den Ausgangspunkt bilden für die Beschäftigung
mit Liturgie. Was ist ihnen wichtig, woran glau-
ben sie? Was erhoffen sie sich, woran zweifeln sie?

Was begeistert sie, wo sind sie lebendig (und geben

so Gott die Ehre!"')? Was wäre für sie Grund und

Motivation, Gott und das Leben zu feiern?

Die Sehnsucht der Menschen nach «dem weiten

endlosen Meer» braucht heute nicht einmal geweckt
werden. Sie ist weitgehend vorhanden, man muss

sie nur ernst nehmen. Die «Generation Y» («Why»)

fragt nach Sinn und Grund des Lebens. Liturgische
Bildung könnte in einem weiten Sinn auch heissen:

Die Menschen von heute, auch die «Kirchenfernen»

und liturgisch «Unmusikalischen», zu unterstützen,
ihren (religiösen) Erfahrungen und Uberzeugungen,
dem, was sie vom Evangelium verstanden haben und

leben, in Sprache und Zeichenhandlungen einen

für sie stimmigen Ausdruck zu verleihen. Nicht,

um sie stärker an die Kirche zu binden, sondern um
Bewusststein und gemeinsames Handeln zu för-
dem. Dazu wird es zumindest zwischenzeitlich nötig
sein, sich von herkömmlichen religiösen Ausdrucks-

formen zu lösen, die in unseren volkskirchlich

geprägten Gegenden historisch oder biographisch
belastet, verbraucht oder klischiert sind." Schon

Romano Guardini hat 1964 in seinem berühmt

gewordenen Brief an den Deutschen Liturgischen
Kongress in Mainz darauf hingewiesen: «Ist viel-
leicht der liturgische Akt und mit ihm überhaupt das,

was <Liturgie> heisst, so sehr historisch gebunden —

antik oder mittelalterlich oder barock —, dass man sie

der Ehrlichkeit wegen ganz aufgeben müsste?»"* Vor-
handenes aufgeben bedeutet wohl zunächst, Sprach-

losigkeit, Leere, Stille auszuhalten. Ein anschau-

liches Beispiel dafür ist das Entfernen der Bänke im
Kirchenraum. Diese symbolisieren in gewisser Weise

fraglos übernommene, fixe Strukturen. Der leere

Kirchenraum verändert nicht nur die Wahrneh-

mung, er fordert alle, die den Raum aufsuchen

und die darin Gottesdienst feiern, auf, sich die

Frage zu stellen: Wo habe ich meinen Platz in der

Kirche? Welche Rolle spiele ich darin (und im
Gottesdienst)?"

Liturgie bleibt spannend
Die Aussage, alle Gläubigen seien kraft der Taufe

berechtigt und verpflichtet zur Teilnahme an der

Liturgie, birgt Sprengkraft in sich. Die Auswirkun-

gen sind auch nach fünfzig Jahren nicht absehbar.

Teilnahme bedeutet nicht nur Recht und Pflicht

zur Mitwirkung an einer stattfindenden Liturgie,
sondern Recht und Pflicht, dafür zu sorgen, dass

Liturgie überhaupt stattfindet, zur Ehre Gottes und

zum Heil der Menschen. Christus, der eigentliche

Liturge, handelt nicht nur im Gegenüber zu denen,

die sich in seinem Namen zusammenfinden, sondern

auch in ihrer Mitte und durch sie. Liturgie ist nicht
ausschliesslich der Versammlung vorgegeben, sie

wächst auch aus ihr heraus!

Damit die Getauften ihre Rolle und Auf-
gäbe als priesterliches Volk wahrnehmen können,

muss ihnen Recht und Pflicht zur Liturgie von den

«Hirten» der Kirche auch tatsächlich zugestanden,

zugemutet und zugetraut werden, müssen sie dazu

ermutigt, ausgebildet und ermächtigt werden. Da-

mit sie sich auch in der Liturgie nicht in erster Linie
als vom Kirchenpersonal Versorgte und Betreute

wahrnehmen, sondern als verantwortlich Handeln-
de. Der Weg zu einem solchen Bewusstsein ist weit.
Es ist kein einfacher, aber ein unumgänglicher Weg,
denn er hat mit der Freiheit des Christenmenschen

zu tun.
Die Schweiz hat in Politik und Kirche Er-

fahrungen mit partizipativen, basisdemokratischen

Umgangsformen und Strukturen. Vielleicht könnte
sie auch eine gewisse Vorreiterrolle spielen, wenn es

darum geht, an der Quelle und auf dem Höhepunkt
kirchlichen Lebens, in der Liturgie, die Partizipation
aller zu verwirklichen. Josef W/7/o
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Schwangere
sehen sich heute mit einer Vielzahl

von Tests konfrontiert. Deren Folgen werden
aber nicht immer klar kommuniziert, und die

werdenden Eltern müssen oft schwerwiegende Ent-
scheide treffen. Professor Barbara C. Biedermann,

Arztin sowie Mitglied der Bioethik-Kommission der

Schweizer Bischofskonferenz SBK, nimmt Stellung.
Nach dem positiven Schwangerschaftstest

stellen sich den werdenden Eltern bald Fragen: Soll
die Schwangere sich gewissen Tests unterziehen und

wenn ja, welchen? Vielen Schwangeren ist nicht
bewusst, dass bereits ein Ultraschall Folgen haben

kann: Wenn die Ergebnisse ein Risiko ausweisen:

Welchen Folgetests stimmen sie dann zu, und sind
sie je nach Ergebnis eventuell zu einem Abort be-

reit? Dazu kommt, dass die nicht invasiven* Unter-

suchungen je nach Befund die Frage nach invasiven
Tests aufwerfen und diese in etwa einem Prozent der

Fälle zu einer Fehlgeburt führen.

Der regelmässige Ultraschall ist heute bei

Schwangeren weitgehend Standard (die Kranken-
kasse bezahlt bei einer «normalen» Schwangerschaft
zwei), ebenso das Erst-Trimester-Screening*. Man
geht davon aus, dass etwa 10 Prozent der Schwan-

geren invasive Untersuchungen vornehmen lassen.

Nicht selten mangelt es aber an der Beratung. So

berichtet Anna**, dass sie zwar ein Screening, je-
doch keine Beratung von ihrem Facharzt erhielt! Sie

wurde auch nicht auf den «Praena»-Bluttest hin-
gewiesen. Und dies, obwohl sie ein sehr hohes Ri-
siko aufwies: Sie ist Mitte 40 und hatte zuvor ein

totes Kind geboren. «Ich habe mich dann selbst im
Internet kundig gemacht und mir eine Hebamme

gesucht, die mich begleitete», berichtet sie. Eine

Abtreibung kam für sie und ihren Mann nicht
in Frage.

Behindertenorganisationen halten übrigens
den neuen genetischen Bluttest* und die häufigen
Abtreibungen bei einer Trisomie-

21-Diagnose für bedenklich. ,,g|||
«Der neue Bluttest verstärkt die

Meinung, ein Leben mit Down-
Syndrom sei unzumutbar», so

Insieme. Menschen mit Trisomie
21 empfinden nicht ihr Leben
als problematisch, sondern «die

vielen Hindernisse im Alltag
und die Werte und Vorurteile

von Menschen, welche ihnen ein

glückliches Leben absprechen».

Tests mit Chancen und
Problemen
CAraZz'zzzze Aw/zozz: Anw .Sitz/er-

»««, zyzV Azf rz'c/z z/z'e y>rzZ«zzZzz/e DzzZgrzasTA z» z/e»

/efe/wz i0/Ä/Wzz e»Zwz'rA/A

Barbara Biedermann: Über die medizinische Be-

deutung der pränatalen Diagnostik gibt die Publi-
kationsdatenbank der National Library of Medicine
der USA (y>zz£z«ezfg»y) kompetent Auskunft: Die
Anzahl der Publikationen zu diesem Thema sind seit

den 70er-Jahren stetig angestiegen Während früher
die pränatale Diagnostik praktisch ausschliesslich

dazu diente, einen Entscheid für oder gegen einen

Schwangerschafstabbruch treffen zu können, stehen

heute mit den Möglichkeiten der prä- und post-
natalen Therapie zunehmend auch die lebenserhal-

tenden Optionen für das Ungeborene zur Verfü-

gung. Im Bereich der Therapie angeborener Erkran-

kungen hat die Forschung in den letzten Jahren

grosse Fortschritte erzielt.

C.A.; Wzrz/ezz z/zb /Tvzgzvz zzzzz/ ./-Vo/'/fzwe, z/z> r/V/z äzzs

z/ezz 7«ö ergtbe«, érez'Z z/zf£zzZzbr/7

B.B.: Aus meiner Sicht stellt sich die Frage der präna-
talen Diagnostik heute konkret Paaren und Müttern
mit Kinderwunsch. Eine gesellschaftliche Diskus-
sion über ihre Ziele und Konsequenzen findet nach

meinem Empfinden nicht statt. Einer der Gründe ist
die erhebliche Komplexität von beteiligten Faktoren
und deren Zusammenhänge. Es ist hier sehr schwie-

rig, das Thema ohne unzulässige Vereinfachung auf
den Punkt zu bringen.

C.A.: AV7e/>e« Szb Z)rz/c£ yozz ArzzzzA;zAz.«e« zzzzz//oz/zr

z/er t/?«gi?Z>z<zzg' z/er Arzzzz, y>rzz«z7Z«/e 7e?fr z/zzrr/^zz/zrezz

£zz /z/rre»?

B.B.: Ich erlebe diesen Druck als Internistin zurzeit
nicht. Frauenärztinnen und Geburtshelfer sind hier
eher im Brennpunkt. Wenn ich die standesrechtli-
chen Publikationen ansehe, entsteht Druck heute

auch von juristischer Seite, etwa im Zusammenhang
mit Haftpflichtfragen.

Leben und Finanzen
C.A.; SbAzz Szb z« z/zVrczzz Aozztorf
zzzzc/z zzzzz/ere _/z»zz»zzb//e ihmzgzz«-

gyzz; Az'zzerrezA, z/zztr ÄrzTe z/z>rf

zz/z «Üzzzzzzz/zzwe^zze/A» Azzz/Zzezz,

zzzzz/zTZTzezA, Z/ÄZZ ZWzZ» Abi/wz />«'

i?e/zz>zz/erzzzz^"fzz^'zrc/zreA

B.B.: Tatsächlich denke ich, dass

das «Geschäft» mit der pränatalen

Diagnostik ein lukrativer Markt
ist. Es ist der wohl grösste Wunsch

von werdenden Eltern, ein gesun-
des Kind zur Welt zu bringen.
Pränatale Tests können genau

Prof. Dr. Barbara C. Biedermann

PRÄNATALE
DIAGNOSTIK

Die Religionspädagogin
Christiane Faschon, General-
Sekretärin der Arbeits-
gemeinschaft der christlichen
Kirchen in der Schweiz

(AGCK), arbeitet auch als

Fachjournalistin.

*siehe Kasten in Randspalte
** Namen geändert
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Pränatale Diagnostik
Vorgeburtliche Untersu-
chungen bestehen aus nicht-
invasiven und invasiven

Untersuchungen. Die Tests
berechnen mit unterschied-
licher Treffsicherheit ein

Risiko.

- Nicht-invasiv sind Ultra-
schall, die Analyse von Blut-
werten oder klinische Be-

obachtungen. Dazu gehört
auch das so genannte Erst-

Trimester-Screening (ca. 60

Prozent der Schwangeren
absolvieren und bezahlen es

oft teilweise auch selbst),
das Ultraschall, Alter und

Blutwerte kombiniert. Es

bestehen dabei keine Risiken

für das Ungeborene.
Seit 2012 ist in der Schweiz

der «Praena-Test» zuge-
lassen. Der Bluttest filtert
fetale Zellen aus dem

mütterlichen Blutkreislauf.
Er ermöglicht eine ausrei-
chend zuverlässige Diagnose
bezüglich Trisomie 21 beim

Kind.

- Invasive Untersuchungen
sind die Chorionzottenbi-
opsie und die Amniozentese

(Fruchtwasseruntersu-
chung). Sie können einzelne

genetische Abweichungen
feststellen, in Einzelfällen
können sie eine Fehlgeburt
auslösen.

- Die Wahrscheinlichkeit
für ein Kind mit Downsyn-
drom steigt mit dem Alter
der Mutter langsam an. Da

das Durchschnittsalter der
Mütter bei uns bei der ers-
ten Geburt steigt, müsste
auch die Zahl der Geburten
von Kindern mit Trisomie
21 steigen. Doch sie ist ge-
sunken: 1976 waren es 103

Kinder, 2009 noch 43. Zwei
Prozent der in der Schweiz

jährlich etwa 11 000 vorge-
nommenen Abtreibungen
sind auf eine Pränataldia-

gnose zurückzuführen.

- Alle vorgeburtlichen
Untersuchungen dürfen nur
durchgeführt werden, wenn
die vollständig informierte
Frau ihr Einverständnis dazu

gegeben hat.

dazu eingesetzt werden: frühzeitig zu erkennen, ob

Gefahr für die Gesundheit des ungeborenen Kindes
besteht. Der Einzelne wie auch die Gesellschaft sind

heute bereit, dafür einen hohen Preis zu bezahlen. Ich
denke aber nicht, dass sich diese Tests aus marktwirt-
schaftlicher Sicht grundsätzlich von andern diagnos-
tischen Tests in der Medizin unterscheiden.

C.A.: Wzo rfo/it z/zo SV/izoozzzt âT:/?o/ï£0w/étot.z zzz

z/zAzt

B.B.: Nach meinem Verständnis ist die SBK dage-

gen, dass eine Schwangerschaft wegen des Ergeb-
nisses eines pränatalen Tests unterbrochen wird.
D. h., sie ist dann gegen einen pränatalen Test, wenn
dieser ausschliesslich für einen Entscheid für oder

gegen einen Schwangerschaftsabbruch dient. Sie

ist ja grundsätzlich gegen jeden Schwangerschafts-
abbruch. Heute dienen aber immer mehr pränatale
Tests auch therapeutischen Zwecken, d.h., um ein

Kind bereits intrauterin zu behandeln oder um wäh-
rend der Geburtsphase auf mögliche gesundheitliche
Schwierigkeiten vorbereitet zu sein. Wenn mit ei-

nem pränatalen Test selber das Ungeborene nicht in
Gefahr gebracht wird, hat die SBK in einer solchen

Situation nichts dagegen einzuwenden.

CUT Vzo/e .&&rzz»£zz«g"f» £b'«»z?z «z'c/it gofcsTot

zz'orz/f«; gz'/r er zz//go«zoz« oz'«o «Lhzz/zz/z/rzzzw^ozt» gzgozz

5o/iz»z/mz«go« bcz .VzWozTz/fiVzozzc/'.rowo«:'

B.B.: Man kann heute nur eine kleine Zahl von

Erkrankungen eines Kindes mit genügend grosser
Sicherheit pränatal diagnostizieren. Behinderung
oder Krankheit sind in unserer Gesellschaft ein-

deutig negativ besetzt. Das grosse ethische Problem
bei der pränatalen Diagnostik sehe ich darin, dass

Drittpersonen (z.B. Eltern) über das Leben eines

Ungeborenen entscheiden. Dies tun sie aus ihrer

persönlichen Sicht: Weil sie selber nicht krank sein

wollen oder sich selber ein Leben mit Behinderung
nicht vorstellen können. Hier können auch finan-
ziehe Überlegungen wie die Angst vor hohen Betreu-

ungskosten usw. ins Spiel kommen.
Ich halte solche Entscheide aus Sicht des un-

geborenen Menschen für problematisch. Es wider-

spricht auch den Anstrengungen, welche der Gesetz-

geber mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht und
den Patientenverfügungen verfolgt: Hier legt man
eindeutig Wert auf den Wunsch des betroffenen Pa-

tienten. Die persönliche Meinung der Angehörigen
tritt in den Hintergrund. Damit möchte man genau
das verhindern, was man bei einem Entscheid der

Eltern für den Schwangerschaftsabbruch zur Verhin-

derung der Geburt eines behinderten Kindes schein-

bar problemlos akzeptiert.

C.A.; Wo réAf?« Sz'o z/o« Rzz«z/ z« z/er Vez'zzratzoortzz«^/

B.B: Der Bund muss garantieren, dass die Praxis im

Umgang mit pränatalen Tests nicht verfassungswid-

rig ist. Und er muss gemeinsam mit dem Parlament

gegebenenfalls Gesetzesvorschläge erarbeiten, wel-
che den Einsatz der pränatalen Tests reglementieren,
damit sie nicht missbräuchlich verwendet werden.

Lebenswertes Leben
CA.; Wo zV z/zeHrztere/tzz/r^e/f«^/
B.B.: Wie bei jedem diagnostischen Test müssen die

Arzte die richtige Indikation für den pränatalen Test

kennen, ihn richtig interpretieren und die Bedeutung
des Testergebnisses den betroffenen Personen, im
konkreten Fall den Eltern eines ungeborenen Kin-
des, korrekt erklären. Sie müssen auf den besonderen

Kontext der pränatalen Diagnostik hinweisen: d.h.,
dass Eltern möglicherweise aufgrund des Ergebnisses

eines pränatalen Tests über Sein oder Nichtsein eines

ungeborenen Menschen entscheiden müssen.

C.it; Wzzrzzw /»erc/w/Zzge« Sierze/z «zzfz/ez« 7/>e;«« z/er

/>rzz«z#zz/e» DzzZgortzTf

B.B.: Die Kernaufgabe der Medizin ist die Behand-

lung von kranken Menschen und die Erhaltung von
Gesundheit. Ein Ungeborenes abzutreiben, weil es an

einer Krankheit leidet, kann nicht «therapeutisch» im
medizinischen Sinn genannt werden. Ich habe grosse

Achtung vor der römisch-katholischen Kirche, wel-
che den Menschen von der Empfängnis an als Per-

son mit Rechten und Würde sieht, die es zu schützen

gilt. Sie trägt mit dieser Haltung dazu bei, dass die

Schwächsten der Gesellschaft eine Stimme bekom-

men und hoffentlich mehr und mehr gehört werden.

Als gläubige katholische Ärztin sehe ich es als meine

Aufgabe an, im Alltag und in der Gesellschaft diese

Ansicht zu vertreten. Es geht dabei um die eminent
berührende Frage, ob menschliches Leben in Krank-
heit lebenswert ist oder nicht. Aus der Sicht meines

Glaubens, aus existenzphilosophischer Sicht und
schliesslich mit der vielfältigen konkreten Erfahrung
im Umgang mit direkt Betroffenen, mit Behinderten

und deren Angehörigen, möchte ich diese Frage be-

dingungslos bejahen.
Ich bin ziemlich sicher, dass Frauen anders

mit dieser Frage umgehen als Männer, auch wenn
ich selber nicht für die männliche Sicht reden kann.

Jede Frau empfindet auch als Mutter — ob sie je gebo-

ren hat oder nicht.

C.A.; _CU«£(?/Mrz/zzt Cz^rzikÄ. zz/to «'« £/«ror

.Bcz/zZ^zZ« Dz'r^zzwz'ozzf« zzz z/o« ^rzZ«zztzz/o» Tortt zz«z/

z'/zro« ct/wcAo« Äo/go«. fh £««« zzz'c/it roz'zz, z/zzrs z/z>

zozrz/owz/ozz Ä/tor« «//«'« z/zoro Äwßr/ifzz/f zzzzfgo/zzz/o«

/>f£o«z«z0w. G«f/Zsr/vz///zV/;0 P/zZjyzr zoz'e Gorffögo/>zT,

z/z'o VzVo/to« zz«z/ z/z'o /Vfoz/z'zz« rz«z/ /zz'zr go/ôrz/ort.

Dos interview m/t Profi Dr. Barbara
C. ß/edermarm führte Christiane Faschon.
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ALLE BISTÜMER

Zulassung der Präimplantationsdiag-
nostik führt auf eine schiefe Bahn

z/er 2?zWrA/&-Ä0W-
zzzz'ssz'ozz z/er ScAzeezzer ÄzseÄzz^^ozz^rezzz
Wer darf im Medizinlabor ungeborenes
Leben sortieren, selektieren und eliminie-
ren? Mit Besorgnis reagiert die Bioethik-
Kommission der Schweizer Bischofskonfe-
renz auf die Entscheidung der Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur des

Ständerats (WBK-S), auf die bundesrätliche
Vorlage zur Zulassung der Präimplantations-
diagnostik (PDI) einzutreten. Die WBK-S
stimmt nicht nur der vom Bundesrat vorge-
schlagenen Richtung zu, sondern möchte gar
die Einschränkungen, die dieser machen will,
noch weiter fassen. Die Herangehensweise
nach dem puren Nützlichkeitsprinzip sorgt
für eine schiefe Bahn: Wenn man für die

Aufweichung der Einschränkungen plädiert,
werden unvermeidlich weitere Ausweitun-
gen folgen. Für den Eintritt in das Zeitalter
eugenischer Praktiken wird die Türe weit
geöffnet: Die PID fällt in den Bereich der
Eugenik, wie der Bundesrat selbst in seiner
Botschaft explizit festhält.
Wir denken, dass — anders als man glau-
ben machen möchte - wir uns hier nicht
auf einem Feld des Fortschritts bewegen,
sondern auf jenem der Dekonstruktion des

«Miteinander-Lebens». Eine Gesellschaft
wird nicht besser, indem man dazu ermäch-
tigt, die einen zu selektionieren, die man als

die «Tüchtigen» erachtet, und die anderen
zu eliminieren. Eine Gesellschaft ist dann
im echten Sinn human, wenn sie sich, gegen
Leiden und Krankheit kämpfend, fähig zeigt,
jeden Menschen in seiner Würde anzuneh-
men und den kleinsten und verletzlichsten
Menschenkindern Platz zu verschaffen. Ge-
stützt auf dieses humanistische und evange-
lische Prinzip wird die katholische Kirche es

immer ablehnen, das Sortieren, Selektionie-
ren und Eliminieren menschlicher Wesen als

Fortschritt zu betrachten. Sie tritt im Ge-
genteil dafür ein, die Technik in die Richtung
von innovativen Lösungen zu orientieren,
welche das ganze menschliche Leben res-
pektieren.

Freiburg i. U., 13. September 2013

Prof. Thierry Co//oud, Präsident

Weitere Auskünfte bei: Prof. Thierry Collaud,
Präsident der Bioethik-Kommission, Telefon 026
300 74 49, E-Mail thierry.collaud@unifr.ch; Do-
ris Meier, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der
Kommission, Telefon 079 361 98 16, E-Mail doris.
meier@bischoefe.ch

BISTUM BASEL

Missio canonica
Diözesanbischof DDr. Felix Gmür erteilte
die Missio canonica an:
P/otr Tomosz Pa/czynski als Pfarradministra-
tor der Pfarrei St. Mauritius Pfeffikon (LU)
per I. September 2013:
Christ/an Schüller als Leitender Priester der
Pastoralräume Bern Nord, Bern Ost, Bern
Südwest, Bern Süd, Bern Zentrum und
als Leitender Priester der Pfarreien Heilig
Kreuz Bern, St. Franziskus Zollikofen (BE),
Bruder Klaus Bern, St. Maria Bern, Guthirt
Ostermundigen (BE), St. Martin Worb (BE),
St. Mauritius Bern, St. Josef Köniz (BE),
St. Michael Wabern (BE), Auferstehung Ko-
nolfingen (BE), St. Johannes Evangelist Mün-
singen (BE) und des Pfarr-Rektorats Heilig-
geist Belp (BE) per 13. September 2013.

Feier der Erwachsenenfirmung
Am Freitag, 25. Oktober 2013, wird in der
Jesuitenkirche Solothurn die Firmung an er-
wachsene Personen gespendet. Firmspen-
der wird Mgr. Dr. Felix Gmür, Bischof von
Basel, sein. Interessierte Personen können

sich beim Wohnortspfarramt für die Vor-
bereitung melden.
Voraussetzungen zum Empfang der hl. Fir-

mung sind:

- Bestätigung über die empfangene Taufe

(Taufzeugnis einreichen);

- Bestätigung des Pfarramtes über den
absolvierten Firmunterricht;
- Firmpatin/Firmpate muss katholisch und
selber gefirmt sein.

Die schriftlichen Anmeldungen mit den Un-
terlagen sind vom Pfarramt an die Bischof-
liehe Kanzlei weiterzuleiten. Anmeldungen
können bis zum 11. Oktober 2013 erfolgen.

Bischöfliche Kanzlei Ruth Spöni, Sekretärin

BISTUM CHUR

Ausschreibungen
Die Pfarrei H/. Duno in Vaz/Obervaz m/t dem

Pfarrrektorat Hi. Kar/ ßorromäus in Lenzerhe/de

wird per I. Dezember 2013 zur Neubeset-

zung durch einen Pfarrer ausgeschrieben.

Die Pfarrei Dre/kön/gen in Zürich-Stadt wird
per I. September 2014 zur Neubesetzung
durch einen Pfarrer ausgeschrieben.

Die Pfarrei H/.Anton/us von Padua in ßauma
wird per I. Mai 2014 zur Neubesetzung
durch einen Pfarrer oder für einen Diakon,
einen Pfarreibeauftragten bzw. eine Pfarrei-
beauftragte ausgeschrieben.

Die Pfarrei L/ebfrauen in H/nvvi/ wird per
I. August 2014 zur Neubesetzung durch ei-
nen Pfarrer oder für einen Diakon, einen
Pfarreibeauftragten bzw. eine Pfarreibeauf-

tragte ausgeschrieben.

Interessenten sind gebeten, sich bis zum
18. Oktober 2013 beim Bischöflichen Or-
dinariat, Sekretariat des Bischofrates, Hof
19, 7000 Chur, zu melden.

Chur, 12. September 2013

ß/schöf/iche Kanz/ei

Autorinnen und Autoren
Christiane Faschon

Nollenstrasse 3, 8572 Berg

christiane_faschon@yahoo.de

Prof. em. Dr. Albert Gosser

Am Schärme, 6060 Sarnen

albert.gasser@gmx.ch
Dr. Katharina Schmocker Steiner

Stadtweg 7, 4310 Rheinfelden

kamasch@gmx.ch

Dr. Rolf Weibe/

Wächselacher 24, 6370 Stans

dr.rolf.weibel@bluewin.ch
Dr. Josef-Anton Wi/Ia

LI, Impasse de la Forêt 5A

1707 Freiburg

josef.willa@liturgie.ch

Schweiz. Kirchenzeitung
Fachzeitschrift/Amtliches Organ

Redaktion
Dr. Urban Fink-Wogner EMBA

Maihofstrasse 76,6002 Luzern

Telefon 041429 53 27

skzredaktion@lzmedien.ch

www.kirchenzeitung.ch

Stellen-Inserate
Telefon 041767 79 03

skzinserate@lzfachverlag.ch

Kommerzielle Inserate
Telefon 041370 38 83

E-Mail hj.ottenbacher@gmx.net

Abonnemente
Telefon 041767 79 10

E-Mail skzabo@lzfachverlag.ch

Redaktionssch/uss und Sch/uss der
inserotenonnobme:

Freitog der Vorwoche, /2.00 Uhr.

Dos vollständige Impressum erschien
in der SKZ-Ausgabe Nr. 37/20/3,
S. 57/.
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«Die sichtbarste Frucht des Konzils»
Kongress anlässlich des 50. Jahrestages der Liturgiekon-
stitution «Sacrosanctum Concilium» und des 50-jährigen
Bestehens des Liturgischen Instituts der Schweiz

Die Liturgie steht im Zentrum des kirchlichen Lebens. Gleich-
wohl - oder vielleicht gerade deshalb - erleben wir heute viel-
fach ein Ringen um die Liturgie, das auf verschiedenen Ebenen

in der Kirche in unterschiedlicher Form ausgetragen wird. Es ist
ein Ausdruck diverser Kirchenbilder, hat mit manchmal schwer
zu vereinbarenden Konzepten von Liturgietheologie und Ästhe-
tik zu tun, hängt von bestimmten persönlichen Erfahrungen mit
dem Gottesdienst ab, ist aber ebenso von Entwicklungen in Ge-
Seilschaft und Kultur und von Meinungsmachern in den Medien

abhängig. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Zweiten Vatikani-
sehen Konzils werden in der katholischen Kirche in der Schweiz

in drei thematisch geprägten Jahren einzelne Schwerpunkte des

Konzils hervorgehoben. Im laufenden Jahr geht es vor allem um
die Liturgie, deren umfassende Reform das Konzil mit der Li-

turgiekonstitution «Sacrosanctum Concilium» vom 4. Dezem-
ber 1963 beschlossen hat. Diese Konstitution ist nicht nur das

erste Dokument der Ökumenischen Kirchenversammlung, son-
dem hat auch «als sichtbarste Frucht des Konzils» (Johannes
Paul II.) den Willen der Konzilsväter zu einer Reform der Kirche

insgesamt deutlich werden lassen. Die Hauptveranstaltung auf

schweizerischer Ebene findet in gemeinsamer Trägerschaft des

Liturgischen Instituts und der Lehrstühle beziehungsweise Ins-

titute für Liturgiewissenschaft an den theologischen Fakultäten

vom 10. bis 12. Oktober an der Universität Freiburg i.Ü. statt.
Der Kongress hat sich zur Aufgabe gesetzt, vor allem die Um-

Setzung der Liturgiereform in den Schweizer Diözesen näher

zu untersuchen. Das von der Schweizer Bischofskonferenz zur
Konzilszeit 1963 errichtete Liturgische Institut hat massgeblich
die Erneuerung der Liturgie in der Schweiz mitgetragen und be-

gleitet; heute unterstützen mehrere sprachregionale Institute
und Zentren (Freiburg, Bex und Lugano) die pastoralliturgische
Arbeit.
Das vollständige Programm mit einem Anmeldeformular ist im Internet he-

runterzuladen unter: http://www.unifr.ch/theo/de/newsdetail/?nid= 10362

(deutsch) und http://www.unifr.ch/theo/fr/newsdetail/?nid= 10362 (franzö-
sisch). Es wird auf Wunsch auch gern zugesandt. Kontaktadresse: Prof. Dr.

Martin Klöckener, Universität Freiburg, Institut für Liturgiewissenschaft,
Avenue de l'Europe 20, 1700 Freiburg, E-Mail martin.kloeckener@unifr.ch

Die Verantwortlichen des Kongresses, P. Peter Spichtig OP (Leiter des Liturgi-
sehen Instituts für die deutschsprachige Schweiz), Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz

(Theologische Hochschule Chur und Universität Luzern) und Prof. Dr. Martin
Klöckener (Universität Freiburg) laden herzlich nach Freiburg ein.

Martin K/öckener

_—
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Den Menschen ein Symbol, der Kirche die Garantie*.

*Gesicherte Brenndauer - reines Pflanzenöl - Hülle biologisch abbaubar
www.aeterna-lichte.de
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^ETERNA

Öllichte

Vertrieb in der Schweiz: Lienert Kerzen AG, Einsiedeln - Tel.: 055 / 41 22 381 - info@lienert-kerzen.ch
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PFARREI
DÜDINGEN
ROM. KATH. KIRCHGEMEINDE

3186 DÜDINGEN FR

Die katholische Pfarrei Düdingen (FR)
sucht zur Ergänzung des Seelsorgeteams
eine/einen

Pastoralassistentin/
Pastoralassistenten 60-80%
(Stellenantritt Januar 2014 oder nach Vereinbarung)

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Liturgiegestaltung (Beerdigungen, Predigtdienst,

Wortgottesfeiern)
- Mitarbeit im Seelsorgeteam
- Begleitung von Arbeitsgruppen und Vereinen
- Katechese
- Mitarbeit: Pfarrblattredaktion/Homepage
- Kranken- und Betagtenseelsorge
- Verschiedene administrative Aufgaben

Was Sie bei uns finden:
- eine aufgeschlossene und lebendige Pfarrei

(5000 Katholiken/-innen)
- ein engagiertes Seelsorgeteam, bestehend aus einem

Priester und zwei Pastoralassistenten
- ein reges Gruppen- und Vereinsleben
- eine zeitgemässe Infrastruktur
- Freiraum für eigene Ideen und Projekte
- Anstellungsbedingungen nach kantonalen Richtlinien

Wir erwarten von Ihnen:
- abgeschlossene theologische Ausbildung
- engagierte und teamfähige Persönlichkeit
- selbständiges, zuverlässiges Arbeiten
- ökumenische Offenheit

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:
Pfarrer Guido Burri, Telefon 026 492 96 20
oder das Bischofsvikariat, Telefon 026 495 21 72

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte bis Ende November an das
Bischofsvikariat, Burgbühl 50, Postfach 46,
1713 St. Antoni (FR), bischofsvikariat@kath-fr.ch

Damit Kirchen, Klöster und

Kapellen lebendige Gottes-
häuser bleiben.

www.im-mi.ch

ni»
im - das Schweizerische
katholische Solidaritätswerk
Tel. 041 710 15 01
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Die Fachstelle Jugend der Römisch-Katholischen
Kirche im Aargau in Wettingen wird neu strukturiert
und sucht per 1. Januar 2014 oder nach Vereinbarung
eine/n

Leiter/in 80-100%

Wollen Sie sich dafür einsetzen, dass Jugendliche
und junge Erwachsene in der Kirche einen Platz
haben?Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, zusam-
men mit einer Fachkommission, dem Kirchenrat
und der Bistumsregionalleitung Ideen und Strate-
gien dafür zu entwickeln.

Sie führen die Fachstelle fachlich und personell
und wirken beim Aufbau eines neuenTeams mit.
Sie arbeiten mit den Grundlagen zeitgemässer
Jugendpastoral, nutzen professionelle Instru-
mente und beraten und begleiten Personen,
die in der kirchlichen Jugendarbeit tätig sind.

Wir bieten Ihnen ein breites Arbeitsfeld mit der
Weiterführung der ForModula-Ausbildung, dem
Support im Bereich Jugend bei Pastoralraumbil-
düngen im Kanton Aargau und der Weiterent-
Wicklung von jugendpastoralenThemen auf der
Basis einer Leistungsvereinbarung.

Die Fachstelie geniesst einen hohen Stellenwert
und tritt künftig gestärkt auf, indem sie um den
Bereich Junge Erwachsene erweitert wird. Neu
umfasst sie auch die kirchliche Arbeit an Kantons-
schulen und kooperiert mit der ökumenischen
Fachstelle der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Wenn Sie über eine abgeschlossene Ausbildung
inTheologie oder Religionspädagogik verfügen
und Erfahrung in Personalführung und Projektlei-
tung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Falls Sie dazu noch Erfahrung in soziokulturelier
Animation oder in der Erwachsenenbildung vor-
weisen können, ist dies optimal. Von Vorteil ist eben-
falls, wenn Sie Erfahrung in der kirchlichen Jugend-
arbeit oder Verbandsjugendarbeit mitbringen.

Ihre Bewerbung richten Sie bis 30. September 2013
an das Sekretariat der Römisch-Katholischen
Landeskirche des Kantons Aargau, Feerstrasse 8,
5001 Aarau, landeskirche@kathaargau.ch

Weitere Auskünfte erteilt der Generalsekretär
der Landeskirche: Marcel Notter,
Tel. 062 832 42 82, marcel.notter@kathaargau.ch

oder die zuständige Kirchenrätin: Evelyne Wernli,
Tel. 079 628 95 38, evelyne.wernli@ag.kath.ch

Ii Römisch-Katholische Kirche
im Aargau

Landeskirche

gemeinsam - barrierefrei - selbstbestimmt Behindertenseelsorge
Katholische Kirche
im Kanton Zürich

Katholische Behindertenseelsorge des Kantons Zürich

Aufgrund der Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers
suchen wir per 1. März 2014 oder nach Vereinbarung

eine Gehörlosenseelsorgerin,
einen Gehörlosenseelsorger
(70%)
Aufgaben:
- Gestaltung und Durchführung von Gottesdiensten

zusammen mit Gehörlosen und Pfarreien, der reformier-
ten Gehörlosengemeinde Zürich oder Institutionen

- Einzelseelsorge, Seelsorge in Institutionen
- Umsetzung der Strategie der Katholischen Behinderten-

seelsorge des Kantons Zürich
- Beziehungspflege im Gehörlosenwesen (Selbsthilfe,

Fachhilfe, Institutionen und Organisationen)
- Öffentlichkeitsarbeit (Website, ökumenische Zeitschrift)
- Begleitung des Projekts «Begegnungs- und Bildungszen-

trum für gehörlose Kinder und Jugendliche in Nazaré da

Mata, Brasilien» in Zusammenarbeit mit Caritas Schweiz

- Mitarbeit beim ökumenischen Zürcher Kreuzweg

Wir erwarten:
- Theologische Ausbildung, wenn möglich Zusatzaus-

bildung in Heilpädagogik
- Mehrjährige Erfahrung als Seelsorgerin, als Seelsorger

in einer Pfarrei

- Arbeits-, Gemeinschafts- oder Freizeiterfahrungen
mit Menschen mit Behinderung

- Gebärdensprachkompetenz bzw. Bereitschaft zur
Gebärdensprachausbildung

- Bereitschaft zur ökumenischen Zusammenarbeit
- Eigene lebendige Spiritualität
- Hohes Einfühlungsvermögen, Dialogfähigkeit, Offenheit
- Kommunikations-, Team- und Konfliktfähigkeit

Im Sinne unseres Leitbildes wird bei gleicher Qualifikation
eine Person mit Behinderung bevorzugt.

Sucht jemand eine Anstellung bis zu 100%, sind wir
bemüht, die Person bei der Suche nach einer weiteren
Anstellung in einer Pfarrei im Kanton Zürich oder in der
Katholischen Kirche im Kanton Zürich zu unterstützen.

Die fortschrittlichen Anstellungsbedingungen richten sich
nach der Anstellungsordnung der Römisch-katholischen
Körperschaft des Kantons Zürich. Der Arbeitsort befindet
sich an der Beckenhofstrasse 16 in Zürich.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Stefan Arnold, Dienst-
Stellenleiter der Katholischen Behindertenseelsorge
(Telefon direkt: 044 360 51 46).

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie
bitte bis Freitag, 4. Oktober 2013 an: Kath. Kirche im
Kanton Zürich, Persönlich, Dr. Andreas Hubli, Bereichs-
leiter Personal, Hirschengraben 66, 8001 Zürich

591



SKZ 38/2013

EVANGELISCHE
HOCHSCHULE

FREIBURG

.•«•••*•.

MASTER-STUDIENGANG SUPERVISION
WAHLSCHWERPUNKT PASTORALPSYCHOLOGIE

Wir bieten als einzige Hochschule im deutschsprachigen Raum:

• Supervision mit pastoralpsychologischem Akzent
• Doppelqualifikation (Zulassung zu DGfP und DGSv)

• anerkannt von CPT, BSO und ÖVS

• als Studium oder Weiterbildung
• berufsbegleitend in fünf Semestern mit 53 Präsenztagen

in Freiburg

Voraussetzung: religionspädagogische, theologische oder

religionswissenschaftliche Ausbildung

Abschluss: Master of Arts in Supervision (90 ECTS)

Diploma Supplement in Supervision
Studienbeginn: Oktober 2014

Bewerbungsfrist: 11. Mai 2014

Studiengangsleitung: Prof. Dr. Kerstin Lammer I www.eh-freiburg.de/kerstin-lammer

Nähere Informationen unter: www.eh-freiburg.de/studieren

Kontakt: Simone Dinkelaker, Tel.:+49 (0)761 478 12 742 I dinkelaker@eh-freiburg.de

www.eh-freiburg.de
Staatlich anerkannte Hochschule der
Evangelischen Landeskirche in Baden

EVANGELISCHE
1 LANDESKIRCHE
J IN BADEN
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I Schweizer

Opferlichte
EREMITA
direkt vom
Hersteller

- in umweltfreundlichen Bechern

- kein PVC

- in den Farben: rot, honig, weiss

- mehrmals verwendbar, preis-
günstig

- rauchfrei, gute Brenn-
eigenschaften

- prompte Lieferung

LIENERT-KERZENAG
Kerzentabrik, 8840 Einsiedeln
Tel. 055/4122381
Fax 055/4128814

LIENERT0 KERZEN M

N

Portal kath.ch
Das Internetportal

| der Schweizer
Katholiken/

<§ Katholikinnen

Die röm.-kath. Kirchgemeinde
Giswil mit rund 2800 Katholikinnen
und Katholiken sucht, infolge
Pensionierung ihres Pfarrers,
auf den 1. August 2014 oder nach
Vereinbarung

einen Pfarrer
eine Gemeindeleiterin/
einen Gemeindeleiter
(80-100%)

Giswil liegt im schönen ländlichen Obwaldnerland
zwischen Sarnersee und Giswilerstock, in einem
familienfreundiichen Ski- und Wandergebiet eine
halbe Stunde südlich von Luzern.

Wir sind eine Pfarrei, in der das Pfarreileben hoch
geschätzt wird. Wichtiger als Sitzungen und Proto-
kolle sind uns Menschen und Gruppierungen, die sich
in der Pfarrei engagieren und ihre Ideen und Anliegen
einbringen. Eigenverantwortung wird bei uns gross-
geschrieben. Engagierte und initiative Angestellte
sowie eine beträchtliche Gruppe freiwilliger Mitarbei-
tender, die ihre Ressorts eigenverantwortlich gestal-
ten, sind bei uns eine Selbstverständlichkeit.

Sie sind eine im Glauben verankerte Persönlichkeit
mit weltoffener Spiritualität und genügend Berufs-
erfahrung, bereit, ein aktives Pfarreileben zu fördern
und selber darin präsent zu sein, motiviert, ehrenamt-
lieh Mitarbeitende zu begleiten und zur Selbständig-
keit zu ermutigen, wollen Ihr Können einbringen und
Verantwortung übernehmen, auf Leute aller Alters-
gruppen und Herkunft zugehen, vielseitig liturgisch
wirken, einen Schwerpunkt bei der Alters- und Kran-
kenseelsorge setzen, den Kirchenchor und die Frauen-
gemeinschaft als Präses begleiten, und sind bereit, im
Pfarrhaus, dessen Renovation bevorsteht, zu wohnen.
Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen bitte an:

Personalverantwortlicher der Kirchgemeinde Giswil:
Kurt Slanzi, Mühlemattli 12, 6074 Giswil,
E-Mail info@slanzi.ch

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Kurt Slanzi, Tel. 079 643 06 41

www.pfarrei-giswil.chwww.feuerwind.ch

Broschüre bestellen: Tel. 041 710 15 01,

info@im-solidaritaet.ch, www.im-solidaritaet.ch

IM
MI

MI
MI

Wenn Sie die IM in Ihrem Testament berücksichtigen,
unterstützen Sie den Kirchenerhalt, bedürftige Seelsorger
oder die Seelsorge. Damit die Solidarität lebt.

- Schweizerisches katholisches Solidaritätswerk
- Œuvre catholique suisse de solidarité
- Opera cattolica svizzera di solidarietà
- Ovra catolica svizra da solidaritad


	

